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l^uervergünstigung von Körper-
schaften, Personenvereinigungen 
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gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verfolgen 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 18. Juli 1994 AZ 13.070-1 Nr. 40 

Die Bestimmungen der Abgabenordnung über 
steuerbegünstigte Zwecke sind geändert worden. Sie 
werden nachstehend zusammen mit dem Anwen-
dungserlaß zur Abgabenordnung abgedruckt. 

Die Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 
22. Dezember 1976 AZ 13.070-1 Nr. 10 (Abi. 47 
S. 274 ff.) wird aufgehoben. 

D r . T o m p e r t 

ABGABENORDNUNG 

DRITTER ABSCHNITT 

Steuerbegünstigte Zwecke 

§51 
Allgemeines 

Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, 
weil eine Körperschaft ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
(steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die fol-
genden Vorschriften. Unter Körperschaften sind die 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes 
zu verstehen. Funktionale Untergliederungen (Abtei-
lungen) von Körperschaften gelten nicht als selbstän-
dige Steuersubjekte. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu §51-Allgemeines: 

Unter Körperschaften i.S. des § 51, für die eine Steuervergünsti-
gung in Betracht kommen kann, sind Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen i.S. des KStG zu verstehen. 
Dazu gehören auch die juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 
KStG), nicht aber die juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
als solche. 

§52 
Gemeinnützige Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige 
Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine Förderung der 
Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der 
Personen, dem die Förderung zugute kommt, fest abge-
schlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Fa-
milie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder 
infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räimili-
chen oder beruflichen Merkmalen, dauemd nur klein 
sein kann. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht 
allem deswegen vor, weü eine Körperschaft ihre Mittel 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind 
als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen insbe-
sondere: 

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, 
Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der Reli-
gion, der Völkerverständigung, der Entwicklungs-
hilfe, des Umwelt-, Landschafts- und 
Denkmalschutzes, des Heimatgedankens, 

2. die Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des 
öffentlichen Gesundheitswesens, des Wohlfahrtswe-
sens und des Sports. Schach gilt als Sport, 
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3. die allgemeine Förderung des demokratischen 
Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; 
hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte 
Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder 
die auf den kommunal-poUtischen Bereich beschränkt 
sind, 

4. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, 
der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums ein-
schließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Fa-
schings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des 
Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hunde-
sports. 

Anwendungseiiaß zur Abgabenordnung 

Zu § 52 - Gemeinnützige Zwecke: 

7. Soldaten- und Reservistenvereine verfolgen in der Regel ge-
meinnützige Zwecke i.S. des § 52 Abs. 2 Nr. 4, wenn sie aktive und 
ehemalige Wehrdienstleistende, Zeit- und Berufssoldaten betreu-
en, z.B. über mit dem Soldatsein zusammenhängende Fragen be-
raten, Möglichkeiten zu sinnvoller Freizeitgestaltung bieten oder 
beim Übergang in das Zivilleben helfen. Die Pflege der Tradition 
durch Soldaten- und Reservistenvereine ist weder steuerbegünstig-
te Brauchtumspflege noch Betreuung von Soldaten und Reservi-
sten i.S. des § 52 Abs. 2 Nr. 4; ebenso ist die Pflege der 
Kameradschaft kein gemeinnütziger Zweck (BFH vom 31. Okto-
ber 1963, BStBl III 1964 S. 20). 

8. Einrichtungen, die mit ihrer Tätigkeit auf die Erholung arbei-
tender Menschen ausgerichtet sind (z.B. der Betrieb von Freizeit-
einrichtungen wie Campingplätze oder Bootsverleihe), können 
nicht als gemeinnützig anerkannt werden, es sei denn, daß das 
Gewähren von Erholung einem besonders schutzwürdigen Perso-
nenkreis (z.B. Kranken oder der Jugend) zugute kommt oder in 
einer bestimmten Art und Weise (z.B. auf sportlicher Grundlage) 
vorgenommen wird (BFH-Urteüe vom 22.11.1972, BStBl II 1973 
S. 251 und vom 30.9.1981, BStBl II 1982 S. 148). Wegen Erho-
limgsheimen wird auf § 68 Nr. 1 Buchstabe a hingewiesen. 

1. Bei§52Abs.2Nr. Iund2handeltessichumeinebeispielhafte 
Aufzählung gemeinnütziger Zwecke. Die Allgemeinheit kann des-
halb auch durch ähnliche Zwecke gefördert werden. Dies sind 
insbesondere die in der Anlage 7 zu den Einkommensteuer-Richt-
linien allgemein als besonders förderungswürdig anerkannten ge-
meinnützigen Zwecke (z.B. die Förderung der Rettung aus 
Lebensgefahr, des Feuer-, Arbeits- und Zivilschutzes, der Unfall-
verhütung, der Verbraucherberatung und der Gleichberechtigung) 
mit Ausnahme der in § 52 Abs. 2 Nr. 4 genannten Zwecke, die in 
der Nummer 21 der Anlage 7 EStR aufgeführt sind. 

Dagegen handelt es sich bei § 52 Abs. 2 Nr. 4 um eine ab-
schließende Aufzählung. Durch Tätigkeiten, die nicht unter § 52 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 fallen und die in § 52 Abs. 2 Nr. 4 nicht 
ausdrücklich genannt sind, wird die Allgemeinheit also nicht ge-
fördert. Dazu gehören z.B. die Förderung des Briefinarkensam-
melns, des Skats, der Modellschiffahrt und des Amateurfilmens. 

2. Ein wesentliches Element des Sports (§ 52 Abs. 2 Nr. 2) ist die 
körperliche Ertüchtigung. Motorsport fällt unter den BegriS des 
Sports. Skat-, Bridge- und Gospiel sind dagegen kein Sport i.S. der 
Vorschrift. Dies gilt auch für Amateurfunk, Modellflug und Hun-
desport, die jedoch eigenständige gemeinnützige Zwecke sind 
(§52Abs. 2Nr. 4). 

3. Die Förderung des bezahlten Sports ist kein gemeinnütziger 
Zweck, weil dadurch eigenwirtschaftliche Zwecke der bezahlten 
Sportler gefördert werden. Sie ist aber unter bestimmten Voraus-
setzungen unschädlich für die Gemeinnützigkeit eines Sportver-
eins (s. §§ 58 Nr. 9 und 67 a). 

4. Obst- und Gartenbauvereine fördern in der Regel die Pflanzen-
zucht i.S. des § 52 Abs. 2 Nr. 4. 

9. Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungs-
bildung, Förderung politischer Parteien u. dergl.) zählen grundsätz-
lich nicht zu den gemeinnützigen Zwecken i.S. des § 52. 

Eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinungsbildung 
schließt jedoch die Gemeinnützigkeit nicht aus (BFH-Urteil vom 
29.8.1984, BStBl II S. 844). Eine politische Tätigkeit ist danach 
unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine gemeinnützige 
Tätigkeit nach den Verhältnissen im Einzelfall zwangsläufig mit 
einer politischen Zielsetzung verbunden ist und die unmittelbare 
Einwirkung auf die politischen Parteien und die staatliche Willens-
bildung gegenüber der Förderung des gemeinnützigen Zwecks weit 
in den Hintergrund tritt. 

Dagegen ist die Gemeinnützigkeit zu versagen, wenn ein poli-
tischer Zweck als alleiniger oder überwiegender Zweck in der 
Satzung einer Körperschaft festgelegt ist oder die Körperschaft 
tatsächlich ausschließlich oder überwiegend einen politischen 
Zweck verfolgt. Eine Körperschaft fördert deshalb auch dann 
ausschließlich ihren steuerbegünstigten Zweck, wenn sie gelegent-
lich zu tagespolitischen Themen im Rahmen ihres Satzungszwecks 
Stellung nimmt. Entscheidend ist, daß die Tagespolitik nicht Mit-
telpunkt der Tätigkeit der Körperschaft ist oder wird, sondern der 
Vermittlung der steuerbegünstigten Ziele der Körperschaft dient 
(BFH vom 23.11.1988, BStBl II 1989 S. 391). 

10. Eine Körperschaft i.S. des § 51 kann nur dann als gemeinnützig 
behandelt werden, wenn sie sich bei ihrer Betätigung im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung hält. Die verfassungsmäßige 
Ordnung wird schon durch die Ankündigung von gewaltfreiem 
Widerstand gegen geplante Maßnahmen und die Nichtbefolgung 
von polizeilichen Anordnungen durchbrochen (BFH-Urteil vom 
29.8.1984, BStBl H 1985 S. 106). 

5. Bei Tier- und Pflanzenzuchtvereinen ist besonders auf die 
Selbstlosigkeit (§ 55) zu achten. Eine Körperschaft ist z.B. nicht 
selbstlos tätig, wenn sie in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwek-
ke ihrer Mitglieder fördert. 

11. Wird eine bisher steuerpflichtige Körperschaft nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befi-eit, ist unter den 
Voraussetzungen des § 13 KStG eine Schlußbesteuerung durchzu-
führen. 

6. Die Einbeziehung von Karneval, Fastnacht und Fasching als 
Brauchtumspflege m die Gemeinnützigkeit bedeutet keine allge-
meine Ausweitung des Brauchtumsbegriffs i.S. des Gemeinnützig-
keitsrechts. Studentische Verbindungen, z.B. Burschenschaften, 
und ähnliche Vereinigungen, z.B. Landjugendvereine, sind deshalb 
in der Regel nach wie vor nicht gemeinnützig. 
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§53 
Mildtätige Zwecke 

Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, 
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen 
selbstlos zu unterstützen, 

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder see-
lischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen 
sind oder 

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache 
des Regelsatzes der Sozialhilfe hn Sinne des § 22 des 
Bundessozialhilfegesetzes; beim Alleinstehenden 
oder Haushaltsvorstand tritt an die Stelle des Vierfa-
chen das Fünffache des Regelsatzes. Dies gilt nicht für 
Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen Verbes-
senmg ihres Unterhahs ausreicht und denen zugemutet 
werden kann, es dafür zu verwenden. Bei Personen, 
deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen 
zu einer Notlage geworden ist, dürfen die Bezüge oder 
das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen. 
Bezüge im Sinne dieser Vorschrift sind 

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und 

4. § 53 Nr. 2 legt die Grenzen der wirtschaftlichen Hilfsbedürftig-
keit fest. Danach können ohne Verlust der Steuerbegünstigung 
Personen unterstützt werden, deren Bezüge das Vierfache, beim 
Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand das Fünffache des Regel-
satzes der Sozialhilfe i.S. des § 22 des Bundessozialhilfegesetzes 
nicht übersteigen. Etwaige Mehrbedarfszuschläge zum Regelsatz 
sind nicht zu berücksichtigen. Leistungen für die Unterkunft wer-
den nicht gesondert berücksichtigt. Für die Begriffe „Einkünfte" 
und „Bezüge" sind die Ausführungen in Abschnitt 190 Abs. 6 EStR 
maßgebend. 

5. Zu den Bezügen i.S. des § 53 Nr. 2 zählen also neben den 
Einkünften i.S. des § 2 Abs. 1 EStG auch alle anderen für die 
Bestreitung des Unterhalts bestimmten oder geeigneten Bezüge 
aller Haushaltsangehörigen. Hierunter fallen demnach auch solche 
Einnahmen, die im Rahmen der steuerlichen Einkunftsermittlung 
nicht erfaßt werden, also sowohl nicht steuerbare als auch für 
steuerfrei erklärte Einnahmen (BFH-Urteil vom 2.8.1974, BStBl 
1975 II S. 139). Dazu gehört u.a. auch das Kindergeld i.S. des 
Bundeskindergeldgesetzes. 

6. Bei Leibrenten zählt der über den von § 53 Nr. 2 Buchstabe a 
erfaßten Ertragsanteil hinausgehende Teil der Rente zu den Bezü-
gen i.S. des § 53 Nr. 2 Buchstabe b. 

7. Bei der Feststellung der Bezüge i.S. des § 53 Nr. 2 Buchstabe 
b sind aus Vereinfachungsgründen insgesamt 360,- DM im Kalen-
derjahr abzuziehen, wenn nicht höhere Aufwendungen, die in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit den entsprechenden Einnah-
men stehen, nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. 

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte 
oder geeignete Bezüge, die der Alleinstehende oder 
der Haushaltsvorstand und die sonstigen Haushaltsan-
gehörigen haben. Zu den Bezügen zählen nicht Lei-
stungen der Sozialhilfe und bis zur Höhe der 
Leistungen der Sozialhilfe Unterhaltsleistungen an 
Personen, die ohne die Unterhaltsleistungen sozialhil-
feberechtigt wären. Unterhaltsansprüche sind zu be-
rücksichtigen. 

§54 
Kirchliche Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, 
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine Reli-
gionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ist, selbstlos zu fördern. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 53 - Mildtätige Zwecke: 

1. Der Begriff „mildtätige Zwecke" umfaßt auch die Unterstüt-
zung von Personen, die wegen ihres seelischen Zustands hilfsbe-
dürftig sind. Das hat beispielsweise für die Telefonseelsorge 
Bedeutung. 

2. Völlige Unentgeltlichkeit der mildtätigen Zuwendung wird 
nicht verlangt. Die mildtätige Zuwendung darf nur nicht des Ent-
gelts wegen erfolgen. 

3. Hilfen nach § 53 Nr. 1 (Unterstützung von Personen, die infolge 
ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe 
anderer angewiesen sind) dürfen ohne Rücksicht auf die wirtschaft-
liche Unterstützungsbedürftigkeit gewährt werden. Bei der Beur-
teilung der Bedürftigkeit i.S. des § 53 Nr. 1 kommt es nicht darauf 
an, daß die Hilfsbedürftigkeit dauemd oder für längere Zeit besteht. 
Hilfeleistungen wie beispielsweise „Essen auf Rädern" können 
daher steuerbegünstigt durchgeführt werden. Bei Personen, die das 
75. Lebensjahr vollendet haben, kann körperliche Hilfsbedürftig-
keit ohne weitere Nachprüfung angenommen werden. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Er-
richtung, Ausschmückung und Unterhaltung von Got-
teshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die 
Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von 
Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die 
Beerdigung und die Pflege des Andenkens der Toten, 
ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Be-
soldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kir-
chendiener, die Alters- und Behindertenversorgung 
für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen 
und Waisen. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 54 - Kirchliche Zwecke: 

Ein kirchlicher Zweck liegt nur vor, wenn die Tätigkeit darauf 
gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts 
zu fördern. Bei Religionsgemeinschaften, die nicht Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sind, kann wegen Förderung der Religion 
eine Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft in Betracht 
kommen. 
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§55 
Selbstlosigkeit 

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht 
selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche 
Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt wer-
den und wenn die folgenden Voraussetzungen gege-
ben sind: 

1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne 
dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonsti-
gen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhal-
ten. Die Körperschaft darf ihre Mittel weder für die 
unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung 
oder Förderung politischer Parteien verwenden. 

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder 
bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den ge-
meinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurücker-
halten. 

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigen. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft 
oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf das 
Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahl-
ten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinla-
gen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke ver-
wendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung). 
Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Ver-
mögen einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für 
steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll. 

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 
Nr. 2 und 4) kommt es auf die Verhältnisse zu dem 
Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet wor-
den sind. 

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körper-
schaft betreffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei 
Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben 
gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit der 
Maßgabe, daß bei Wirtschaftsgütem, die nach § 6 
Abs. 1 Ziff. 4 Sätze 2 und 3 des Einkommensteuerge-
setzes aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert 
entnommen worden sind, an die Stelle des gemeinen 
Werts der Buchwert der Entnahme tritt. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 55 - Selbstlosigkeit: 
Zu § 55 Abs. 1 Nr. 1: 

1. Eine Körperschaft handelt selbstlos, wenn sie weder selbst noch 
zugunsten ihrer Mitglieder eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. 
Ist die Tätigkeit einer Körperschaft in erster Linie auf Mehrung 
ihres eigenen Vermögens gerichtet, so handelt sie nicht selbstlos. 
Eine Körperschaft verfolgt zum Beispiel in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke, wenn sie ausschließlich durch Darlehen ihrer 
Gründungsmitglieder finanziert ist und dieses Fremdkapital sat-
zungsgemäß tilgen und verzinsen muß (BFH vom 13.12.1978, 
BStBl 1979 II S. 482, vom 26.4.1989, BStBl II S. 670 und vom 
28.6.1989, BStBl 1990 II S. 550). 

2. Nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 dürfen sämtliche Mittel der Körper-
schaft nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden 
(Ausnahmen siehe § 58). Auch der Gewinn aus Zweckbetrieben 
und aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
(§ 64 Abs. 2) sowie der Überschuß aus der Vermögensverwaltung 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln der Körper-
schaft erhalten. 

Dies gilt nicht, soweit es sich um Annehmlichkeiten handelt, 
wie sie im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern allgemein 
üblich und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen 
anzusehen sind. 

3. Das schließt nicht aus, daß im wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb freie Rücklagen gebildet werden, die bei vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung wirtschaftlich begründet sind (entspr. § 14 
Nr. 5 KStG). Es muß ein konkreter Anlaß für die Bildung der 
Rücklage gegeben sein, der auch aus objektiver unternehmerischer 
Sicht die Bildung der Rücklage rechtfertigt, wie z.B. eine geplante 
Betriebsverlegung, Werkserneuerung, Kapazitätsausweitung. 

4. Es ist nicht zulässig, Mittel des ideellen Bereichs (insbesondere 
Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse, Gewinne aus Zweckbe-
trieben, Rücklagen), Erträge aus der Vermögensverwaltung und 
das entsprechende Vermögen zum Ausgleich von Verlusten des 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zu verwen-
den. Geschieht dies jedoch nur gelegentlich und wird der Ausgleich 
von Verlusten auf anderem Wege emsthaft versucht (z.B. durch 
Erhöhung der Entgelte für die Leistungen des steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs), so bleibt die Selbstlosigkeit 
unberührt (BFH vom 2.10.1968, BStBl 1969 II S. 43). Der Aus-
gleich von Verlusten eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs (§ 64 Abs. 2 AO) durch dafür bestimmte Umlagen, 
Zuschüsse usw. ist zulässig. Derartige Zuwendungen sind jedoch 
keine steuerbegünstigten Spenden. 

5. Die Körperschaft muß ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre 
steuerbegünstigten satzimgsmäßigen Zwecke verwenden. Die Bil-
dung von Rücklagen ist nur nach Maßgabe des § 58 Nrn. 6 und 7 
zulässig. 

Es verstößt nicht gegen das Gebot der zeitnahen Mittelverwen-
dung, wenn eine steuerbegünstigte Körperschaft einen ihr zuge-
wendeten Betrag oder Gegenstand auf Wunsch des Spenders in 
ihrem Vermögen behält und nur die Erträge daraus zeitnah für ihre 
steuerbegünstigten Zwecke ausgibt. Eine besondere Erklärung des 
Spenders ist nicht erforderlich, wenn die Zuwendungen aufgrund 
eines Spendenaufrufs der Körperschaft geleistet werden, in dem sie 
um Zuwendungen zu ihrem Kapital gebeten hat. Zuwendungen von 
Todes wegen darf eine gemeinnützige Körperschaft grundsätzlich 
ihrem Vermögen zuführen. 
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Zu § 55 Abs. 1 Nrn. 2 und 4: 

6. Die in § 55 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 genannten Sacheinlagen sind 
Einlagen i.S. des Handelsrechts, für die dem Mitglied Gesell-
schaftsrechte eingeräumt worden sind. Insoweit sind also nur Ka-
pitalgesellschaften, nicht aber Vereine angesprochen. 
Unentgeltlich zur Verfügung gestellte Vermögensgegenstände, für 
die keine Gesellschaftsrechte eingeräumt sind (Leihgaben, Sach-
spenden), fallen nicht unter § 55 Abs. 1 Nrn. 2 und 4. Soweit 
Kapitalanteile und Sacheinlagen von der Vermögensbindung aus-
genommen werden, kann von dem Gesellschafter nicht die Spen-
denbegünstigung des § 10 b EStG (§ 9 Nr. 3 KStG) in Anspruch 
genommen werden. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 56-Ausschließlichkeit: 

Die Vorschrift stellt klar, daß eine Körperschaft mehrere steuerbe-
günstigte Zwecke nebeneinander verfolgen darf, ohne daß dadurch 
die Ausschließlichkeit verletzt wird. Die steuerbegünstigten Zwek-
ke müssen jedoch sämtlich satzungsmäßige Zwecke sein. Will 
demnach eine Körperschaft steuerbegünstigte Zwecke, die nicht in 
die Satzung aufgenommen sind, fördern, so ist eine Satzungsände-
rung erforderlich, die den Erfordernissen des § 60 entsprechen 
muß. 

Zu § 55 Abs. 1 Nr. 4: 

7. Eine wesentliche Voraussetzung für die Annahme der Selbst-
losigkeit bildet der Grundsatz der Vermögensbindung für steuer-
begünstigte Zwecke im Falle der Beendigung des Bestehens der 
Körperschaft oder des Wegfalles des bisherigen Zwecks (§55 Abs. 
1 Nr. 4). Hiermit soll verhindert werden, daß Vermögen, das sich 
auf Grund der Steuervergünstigungen gebildet hat, später zu nicht 
begünstigten Zwecken verwendet wird. Die satzungsmäßigen An-
forderungen an die Vermögensbindung sind in den §§ 61 und 62 
geregelt. 

Zu § 55 Abs. 2: 

8. Wertsteigerungen bleiben für steuerbegünstigte Zwecke ge-
bunden. Bei der Rückgabe des Wirtschaftsguts selbst hat der Emp-
fänger die Differenz in Geld auszugleichen. 

Zu § 55 Abs. 3: 

9. Die Regelung, nach der sich die Vermögensbindung nicht auf 
die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder imd den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen erstreckt, 
gilt bei Stiftungen für die Stifter und ihre Erben sinngemäß (§ 55 
Abs. 3, erster Halbsatz). Es ist also zulässig, das Strftungskapital 
und die Zustiftungen von der Vermögensbindung auszunehmen 
und im Falle des Erlöschens der Stiftung an den Stifter oder seine 
Erben zurückfallen zu lassen. Für solche Stiftungen und ZuStiftun-
gen kann aber vom Stifter nicht die Spendenvergünstigung nach 
§ 10 b EStG (§ 9 Nr. 3 KStG) in Anspruch genommen werden. 

10. Die Vorschrift des § 55 Abs. 3 Halbsatz 2, die sich nur auf 
Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts bezieht, 
berücksichtigt die Regelung im EStG, wonach die Entnahme eines 
Wirtschaftsgutes mit dem Buchwert angesetzt werden kann, wenn 
das Wirtschaftsgut den in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG genannten 
Körperschaften unentgeltlich überlassen wird. Dies hat zur Folge, 
daß der Zuwendende bei der Aufhebung der Stiftung nicht den 
gemeinen Wert der Zuwendung, sondern nur den dem ursprüngli-
chen Buchwert entsprechenden Betrag zurückerhält. Stille Reser-
ven und Wertsteigerungen bleiben hiernach für steuerbegünstigte 
Zwecke gebunden. Bei Rückgabe des Wirtschaftsgutes selbst hat 
der Empfänger die Differenz in Geld auszugleichen. 

§57 
Unmittelbarkeit 

(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steu-
erbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke, wenn sie 
selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch 
Hilfspersonen geschehen, wenn nach den Umständen 
des Falles, insbesondere nach den rechtlichen und 
tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körper-
schaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der 
Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft an-
zusehen ist. 

(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Kör-
perschaften zusammengefaßt sind, wird einer Körper-
schaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke 
verfolgt, gleichgestellt. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 57 - Unmittelbarkeit: 

1. Die Vorschrift stellt in Abs. 1 klar, daß die Körperschaft die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke selbst verwirklichen 
muß, damit Unmittelbarkeit gegeben ist (wegen der Ausnahmen 
Hinweis auf § 58). 

2. Nach Abs. 2 wird eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte 
Körperschaften zusammengefaßt sind, einer Körperschaft gleich-
gestellt, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt. Vor-
aussetzung ist, daß jede der zusammengefaßten Körperschaften 
sämtliche Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung erfüllen 
muß. Verfolgt eine solche Körperschaft selbst unmittelbar steuer-
begünstigte Zwecke, ist die bloße Mitgliedschaft einer nicht 
steuerbegünstigten Organisation für die Steuerbegünstigung un-
schädlich. Die Körperschaft darf die nicht steuerbegünstigte Orga-
nisation aber nicht mit Rat und Tat fördern (z.B. Zuweisimg von 
Mitteln, Rechtsberatung). 

§56 
Ausschließlichkeit 

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körper-
schaft nur ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke verfolgt. 

§58 
Steuerlich unschädliche Betätigungen 

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch aus-
geschlossen, daß 
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1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung 
der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körper-
schaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter 
Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts beschafft, 

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer ande-
ren, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Ver-
wendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet, 

3. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Per-
sonen, Unternehmen oder Einrichtungen für steuerbe-
günstigte Zwecke zur Verfügung stellt, 

4. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer an-
deren steuerbegünstigten Körperschaft zur Benutzung 
für deren steuerbegünstigte Zwecke überläßt, 

5. eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drit-
tel ihres Einkommens dazu verwendet, um in ange-
messener Weise den Stifter und seine nächsten 
Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 
und ihr Andenken zu ehren, 

6. eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise 
einer Rücklage zuführt, soweit dies erforderlich ist, um 
ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
nachhaltig erfüllen zu können, 

7 a) eine Körperschaft höchstens ein Viertel des 
Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus 
Vermögensverwaltung einer freien Rücklage zuführt, 

7 b) eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesell-
schaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen BeteiU-
gung an KapitalgeseUschaften ansammelt oder im Jahr 
des Zuflusses verwendet; diese Beträge sind auf die 
nach Buchstabe a in demselben Jahr oder künftig 
zulässigen Rücklagen anzurechnen, 

8. eine Körperschaft geseUige Zusammenkünfte ver-
anstaltet, die im Vergleich zu ihrer steuerbegünstigten 
Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind, 

9. ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den 
bezahlten Sport fördert, 

10. eine von einer Gebietskörperschaft errichtete 
Stiftung zur Erfüllung ihrer steuerbegünstigten Zwek-
ke Zuschüsse an Wirtschaftsuntemehmen vergibt. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 58 - Steuerlich unschädliche Betätigungen: 
Zu § 58 Nr. 1: 

zuerkennen. Die Beschaffung von Mitteln muß als Satzungszweck 
festgelegt sein. Die Körperschaft, für die Mittel beschafft werden, 
muß nicht steuerbegünstigt sein. Die Verwendung der Mittel für 
die steuerbegünstigten Zwecke muß jedoch ausreichend nachge-
wiesen werden. 

Zu § 58 Nr. 2: 

2. Die teilweise (nicht überwiegende) Weitergabe eigener Mittel 
(auch Sachmittel) ist unschädlich. Ausschüttungen und sonstige 
Zuwendungen einer steuerbegünstigten Körperschaft sind un-
schädlich, wenn die Gesellschafter oder Mitglieder als Begünstigte 
ausschließlich steuerbegünstigte Körperschaften sind. 

Zu § 58 Nr. 3: 

3. Eine steuerlich unschädliche Betätigung liegt auch dann vor, 
wenn nicht nur Arbeitskräfte, sondern zugleich Arbeitsmittel (z.B. 
Krankenwagen) zur Verfügung gestellt werden. 

Zu § 58 Nr. 4: 

4. Zu den „Räimien" i.S. der Nummer 4 gehören beispielsweise 
auch Sportstätten, Sportanlagen und Freibäder. 

Zu § 58 Nr. 5: 

5. Eine Stiftung darf einen Teil ihres Einkommens - höchstens ein 
Drittel des Einkommens - dazu verwenden, die Gräber des Stifters 
und seiner nächsten Angehörigen zu pflegen und deren Andenken 
zu ehren. In diesem Rahmen ist auch gestattet, dem Stifter und 
seinen nächsten Angehörigen Unterhalt zu gewähren. 

Ist das einer steuerbegünstigten Körperschaft zugewendete 
Vermögen mit Ansprüchen Dritter auf Rentenzahlungen belastet 
und sind für die Erfüllung der Verbindlichkeiten keine ausreichen-
den flüssigen Vermögensmittel vorhanden, können dafür auch 
Erträge der Körperschaft verwendet werden. Der Körperschaft 
müssen jedoch ausreichende Mittel für die Verwirklichung ihrer 
steuerbegünstigten Zwecke verbleiben. Diese Voraussetzung ist 
als erfüllt anzusehen, wenn für die Erfüllung der Verbindlichkeiten 
höchstens ein Drittel des Einkommens der Körperschaft verwendet 
wird. Die „Ein-Drittel-Grenze" umfaßt nicht nur die über den 
Barwert der Rentenverpflichtung hinausgehenden Zahlungen, son-
dern wie im Falle des § 58 Nr. 5 die gesamten Zahlungen. Sie 
bezieht sich auf den Veranlagungszeitraum. 

6. Der Begriff des nächsten Angehörigen ist enger als der Begriff 
des Angehörigen nach § 15. Er umfaßt: 

- Ehegatten, 
- Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel (auch falls durch Adoption 
verbunden), 
- Geschwister, 
- Pflegeeltern, Pflegekinder. 

7. Unterhalt, Grabpflege und Ehrung des Andenkens müssen sich 
in angemessenem Rahmen halten. Damit ist neben der relativen 
Grenze von einem Drittel des Einkommens eine gewisse absolute 
Grenze festgelegt. Maßstab für die Angemessenheit des Unterhalts 
ist der Lebensstandard des Zuwendungsempfängers. 

Zu § 58 Nr. 6: 

1. Diese Ausnahmeregelung ermöglicht, sog. Fördervereine und 
Spendensammelvereine als steuerbegünstigte Körperschaften an-

8. Bei der Bildung der Rücklage nach § 58 Nr. 6 kommt es - im 
Gegensatz zu der Rücklagenbildung nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a 
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- nicht auf die Herkunft der Mittel an. Der Rücklage dürfen also 
auch Spendenmittel zugeführt werden. 

9. Voraussetzung für die Bildung einer Rücklage nach § 58 Nr. 6 
ist in jedem Fall, daß ohne sie die steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt werden können. Das 
Bestreben ganz allgemein die Leistungsfähigkeit der Körperschaft 
zu erhalten, reicht für eine steuerlich unschädliche Rücklagenbil-
dung nach dieser Vorschrift nicht aus (hierfür können nur - ab 1985 
- freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7 gebildet werden, vgl. Nrn. 11 bis 
13). Vielmehr müssen die Mittel für bestinmite - die steuerbegün-
stigten Satzungszwecke verwirklichende - Vorhaben angesammelt 
werden, für deren Durchführung bereits konkrete Zeitvorstellun-
gen bestehen. Besteht noch keine konkrete Zeitvorstellung, ist eine 
Rücklagenbildung zulässig, wenn die Durchführung des Vorha-
bens glaubhaft und bei den finanziellen Verhältnissen der steuer-
begünstigten Körperschaft in einem angemessenen Zeitraum 
möglich ist. Die Bildung von Rücklagen für periodisch wiederkeh-
rende Ausgaben (z.B. Löhne, Gehälter, Mieten) in Höhe des Mit-
telbedarfs für eine angemessene Zeitperiode ist zulässig (sog. 
Betriebsmittelrücklage). 

10. Die vorstehenden Grundsätze zu § 58 Nr. 6 gelten auch für 
sogenannte Fördervereine und Spendensammelvereine i.S. des 
§ 58 Nr. 1 (BFH vom 13.9.1989, BStBl 1990 II S. 28). Vorausset-
zung ist jedoch, daß die Rücklagenbildung dem Zweck der Be-
schaffung von Mitteln für die steuerbegünstigten Zwecke einer 
anderen Körperschaft entspricht. Diese Voraussetzung ist zum 
Beispiel erfüllt, wenn die Mittelbeschaffungskörperschaft wegen 
Verzögerung der von ihr zu finanzierenden steuerbegünstigten 
Maßnahmen gezwungen ist, die beschafften Mittel zunächst zu 
thesaurieren. 

11. Unterhält eine steuerbegünstigte Körperschaft einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, so können dessen 
Erträge der Rücklage erst nach Versteuerung zugeführt werden. 

Zu § 58 Nr. 7: 

12. Ab 1985 ist auch die Bildung einer freien Rücklage zulässig 
(§58 Nr. 7 Buchstabe a). Ihr darf jährlich höchstens ein Viertel des 
Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus der Vermö-
gensverwaltung zugeführt werden. Unter Unkosten sind die Auf-
wendungen zu verstehen, die die Körperschaft, wäre sie 
steuerpflichtig, nach § 8 Abs. 1 KStG als Werbungskosten anset-
zen könnte. Hierzu zählen nicht Aufwendungen im Rahmen steu-
erlich unschädlicher Betätigungen nach § 58. 

Wird die in Satz 1 genannte Höchstgrenze nicht voll ausge-
schöpft, so ist eine Nachholung in späteren Jahren nicht zulässig. 
Die steuerbegünstigte Körperschaft braucht die freie Rücklage 
während der Dauer ihres Bestehens nicht aufzulösen. 

13. Die Ansammlung und Verwendung von Mitteln zum Erwerb 
von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteili-
gung an Kapitalgesellschaften schließen die Steuervergünstigun-
gen nicht aus (§ 58 Nr. 7 Buchstabe b). Die Herkunft der Mittel ist 
dabei ohne Bedeutung. 

14. Die Höchstgrenze für die Zuführung zu der freien Rücklage 
mindert sich um den Betrag, den die Körperschaft zum Erwerb von 
Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften ausgibt oder bereitstellt. Übersteigt der 
für die Erhaltung der Beteiligungsquote verwendete oder bereitge-
stellte Betrag ein Viertel des Überschusses aus der Vermögensver-
waltung des laufenden Jahres, ist auch in den Folgejahren eine 
Zuführung zu der freien Rücklage erst wieder möglich, wenn die 
für eine freie Rücklage verwendbaren Teile der Überschüsse aus 
der Vermögensverwaltung insgesamt die für die Erhaltung der 
Beteiligungsquote verwendeten oder bereitgestellten Mittel über-
steigen. Die Zuführung von Mitteln zu Rücklagen nach § 58 Nr. 6 
berührt die Höchstgrenze für die Bildung freier Rücklagen dagegen 
nicht. 

Beispiel: 
freie Rücklage 

! 58 Nr. 7 Buchst, a) 

Verwendung von 
Mitteln zur Erhaltung 
der Beteiligungsquote 
(§ 58 Nr. 7 Buchst, b) 

Jahr Ol 

Zuführung zur freien Rücklage 

Jahr 02 
Höchstbetrag für die Zuführung zur freien Rücklage: 
25 v.H. von 80 000,- DM = 
Verwendung von Mitteln zur 
Erhaltung der Beteiligungsquote 

Übersteigender Betrag 

Zuführung zur freien Rücklage 

Jahr 03 
Höchstbetrag für die Zufühnmg zur freien Rücklage: 
25 v.H. von 80 000,- DM = 

Übersteigender Betrag aus dem Jahr 02 

verbleibender Betrag 

Zuführung zur freien Rücklage 

50 000,- DM 

20 000,- DM 

./. 35 000,-DM 

./. 15 000,-DM 

20 000,- DM 

./. 15 000,- DM 

5 000,- DM 

35 ODO,- DM 

0 DM 

5 000,- DM 
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Zu § 58 Nm. 6 und 7: 

15. Ob die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage gege-
ben sind, hat die steuerbegünstigte Körperschaft dem zuständigen 
Finanzamt ün einzelnen darzulegen. Weiterhin muß sie die Rück-
lagen nach § 58 Nm. 6 und 7 in ihrer Rechnungslegung - ggf. in 
einer Nebenrechnung - gesondert ausweisen, damit eine Kontrolle 
jederzeit und ohne besonderen Aufwand möglich ist (BFH-Urteil 
vom 20.12.1978, BStBl 1979 II S. 496). 

Zu § 58 Nr. 8: 

worden ist oder nicht. Ein Verzicht auf die Behandlung als steuer-
begünstigte Körperschaft ist somit für das Steuerrecht unbeachtlich. 

4. Auf Antrag einer Körperschaft, bei der die Voraussetzungen 
der Steuervergünstigung noch nicht im Veranlagungsverfahren 
festgestellt worden sind, bescheinigt das zuständige Finanzamt 
vorläufig z.B. für den Empfang steuerbegünstigter Spenden oder 
für eine Gebührenbefreiung, daß bei ihm die Körperschaft steuer-
lich erfaßt ist und die eingereichte Satzung alle nach § 59 Satz 1, 
§§ 60 und 61 geforderten Voraussetzungen erfüllt, welche u.a. für 
die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 1977 vorliegen 
müssen. 

16. Gesellige Zusammenkünfte, die im Vergleich zur steuerbegün-
stigten Tätigkeit nicht von untergeordneter Bedeutung sind, 
schließen die Steuervergünstigung aus. 

17. Den in § 58 Nm. 2 bis 9 genannten Ausnahmetatbeständen ist 
gemeinsam, daß sie auch ohne entsprechende Satzungsbestimmun-
gen verwirklicht werden können. 

5. Die vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit stellt 
keinen Verwaltungsakt, sondern lediglich eine Auskunft über den 
gekennzeichneten Teilbereich der für die Steuervergünstigung er-
forderlichen Voraussetzungen dar. Sie sagt z.B. nichts über die 
Übereinstimmung von Satzung und tatsächlicher Geschäftsfüh-
rung aus. Sie ist befristet zu erteilen und ist frei widerruflich 
(Beschluß des BFH vom 7.5.1986, BStBl 11 S. 677). 

§59 
Voraussetzung der Steuervergünstigung 

6. Die vorläufige Bescheinigung wird durch den Steuerbescheid 
(ggf. Freistellungsbescheid) ersetzt. Die Steuerbefreiung soll spä-
testens alle drei Jahre überprüft werden. 

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn 
sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der 
sonstigen Verfassimg (Satzung im Sinne dieser Vor-
schriften) ergibt, welchen Zweck die Körperschaft 
verfolgt, daß dieser Zweck den Anforderungen der 
§§ 52 bis 55 entspricht und daß er ausschließlich und 
unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Geschäfts-
führung muß diesen Satzungsbestimmungen entspre-
chen. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 59 - Voraussetzung der Steuervergünstigung: 

1. Die Vorschrift bestimmt u.a., daß die Steuervergünstigung nur 
gewährt wird, wenn ein steuerbegünstigter Zweck (§§ 52 bis 54), 
die Selbstlosigkeit (§ 55) und die ausschließliche und unmittelbare 
Zweckverfolgung (§§ 56,57) durch die Körperschaft aus der Sat-
zung direkt hervorgehen. Eine weitere satzungsmäßige Vorausset-
zung in diesem Sinn ist die in § 61 geforderte Vermögensbindung. 
Das Unterhalten wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe (§ 14 Sätze 1 
und 2 und § 64), die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, und 
die Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3) dürfen nicht Satzungs-
zweck sein. 

2. Bei mehreren Betrieben gewerblicher Art einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts ist für jeden Betrieb gewerblicher 
Art eine eigene Satzung erforderlich. 

3. Ein besonderes Anerkennungsverfahren ist im steuerlichen 
Gemeinnützigkeitsrecht nicht vorgesehen. Ob eine Körperschaft 
steuerbegünstigt ist, entscheidet das Finanzamt im Veranlagungs-
verfahren durch Steuerbescheid (ggf. Freistellungsbescheid). Da-
bei hat es von Amts wegen die tatsächlichen imd rechtlichen 
Verhältnisse zu ermitteln, die für die Steuerpflicht und für die 
Bemessung der Steuer wesentlich sind. Eine Körperschaft, bei der 
nach dem Ergebnis dieser Prüfung die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die steuerliche Behandlung als steuerbegünstigte Körper-
schaft vorliegen, muß deshalb auch als solche behandelt werden, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob ein entsprechender Antrag gestellt 

§ 6 0 
Anforderungen an die Satzung 

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirkli-
chung müssen so genau bestimmt sein, daß auf Grund 
der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 
gegeben sind. 

(2) Die Satzung muß den vorgeschriebenen Erforder-
nissen bei der Körperschaftsteuer und bei der Gewer-
besteuer während des ganzen Veranlagungs- oder 
Bemessungszeitraums, bei den anderen Steuern im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 60 - Anforderungen an die Satzung: 

1. Die Satzung muß so präzise gefaßt sein, daß aus ihr unmittelbar 
entnommen werden kann, ob die Voraussetzungen der Steuerver-
günstigung vorliegen (formelle Satzungsmäßigkeit). Die bloße Be-
zugnahme auf Satzungen oder andere Regelungen Dritter genügt 
nicht (BFH vom 19.4.1989, BStBl II S. 595). Es reicht aus, wenn 
sich die satzungsmäßigen Voraussetzungen aufgrund einer Ausle-
gung aller Satzungsbestimmungen ergeben (BFH-Urteil vom 
13.12.1978, BStBl 1979 II S. 482). 

2. Die Anlagen 1 und 2 enthalten das Muster einer Satzung. Das 
Muster in Anlage 1 sieht ergänzende Bestimmungen über die 
Vermögensbindung vor. Das Muster in Anlage 2 Buchstabe a ist 
zu verwenden, wenn die Vermögensbindung nicht in der Satzung 
festgelegt zu werden braucht (§ 62). 

3. Eine Satzung braucht nicht allein deswegen geändert zu wer-
den, weil in ihr auf Vorschriften des StAnpG oder der GemV 
verwiesen oder das Wort „selbstlos" nicht verwandt wird. 
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4. Ordensgemeinschaften haben eine den Ordensstatuten entspre-
chende zusätzliche Erklänuig nach dem Muster der Anlage 3 
abzugeben, die die zuständigen Organe der Orden bindet. 

5. Die tatsächliche Geschäftsfiihrung muß mit der Satzung über-
einstimmen, wozu § 63 ergänzende Regelungen bringt. 

6. Die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Anerkennung 
der Steuerbegünstigung müssen 

- bei der Körperschaftsteuer vom Beginn bis zum Ende des 
Veranlagungszeitraums, 
- bei der Gewerbesteuer vom Beginn bis zum Ende des Erhe-
bungszeitraums, 
- bei der Vermögensteuer und der Grundsteuer zum Beginn des 
Kalenderjahres, für das über die Steuerpflicht zu entscheiden ist 
(§ 5 Abs. 2 VStG, § 9 Abs. 2 GrStG), 
- bei der Umsatzsteuer zu den sich aus § 13 Abs. 1 UStG erge-
benden Zeitpunkten, 

- bei der Erbschaftsteuer zu den sich aus § 9 ErbStG ergebenden 
Zeitpunkten, 
- bei der Gesellschaftsteuer zu dem Zeitpunkt des ersten Erwerbs 
der Gesellschaftsrechte an einer Kapitalgesellschaft bzw. dem 
Zeitpunkt der Leistung an eine Kapitalgesellschaft (§ 2 KVStG 
i.V.m. § 38), 

erfüllt sein. 

7. Bei Körperschaften, die durch § 52 Abs. 2 Nr. 4 neu als gemein-
nützig anerkannte Zwecke fördern, ist es bei der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer - abweichend von der allgemeinen Regelung in Num-
mer 6 - bei der Anerkennung der Steuerbegünstigung für das Jahr 
1990 nicht zu beanstanden, wenn die Satzung erst im Laufe des Jahres 
1990 an die Vorschriften des Gemeirmützigkeitsrechts angepaßt wird. 
Es reicht in diesen Fällen also aus, wenn die satzimgsmäßigen Vor-
aussetzungen am Ende des Jahres erfüllt sind. Eine vorläufige Be-
scheinigung über die Gemeinnützigkeit (s. zu § 59 Nrn. 4 bis 6) kann 
erst ausgestellt werden, wenn eine den gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Vorschriften entsprechende Satzung vorliegt. 

Anlage 1 
zu §60 

Mustersatzung 
für einen Verein 

(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen ohne Berücksichtigung 
der vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB) 

§ 1 Der (e.V.) 
mit Sitz in 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (nicht verfolgte 
Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist 

(z.B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, des Umwelt-, 
Landschafts- und Denkmalschutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des 
Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen). 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch . 

(z.B. Durchführung wissenschafthcher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungs-
aufträgen, Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege 
des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, Unterhaltung eines Kindergartens, 
Kinder-, Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämpfung des Drogen-
mißbrauchs, des Lärms, Errichtung von Sportanlagen, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen). 

§ 2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftUche Zwecke. 

§ 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die MitgUeder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

§ 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütimgen begünstigt werden. 

§ 5 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

a) an - den — die - das -

(Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körper-
schaft) 
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- der - die - das - es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat, 

oder 

b) an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 

zwecks Verwendung für 

(Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks, z.B. Förderung von 
Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, der Unterstützung von Personen, die im Sinne von 
§ 53 AO wegen 
bedürftig sind, Unterhaltung des Gotteshauses in ). 

Alternative zu § 5: 

Kann aus zwingenden Gründen der künftige Verwendungszweck jetzt noch nicht angegeben werden 
(§ 61 Abs. 2 AO), so kommt folgende Bestinmiung über die Vermögensbindung in Betracht: 

„Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen zu steuerbegünstigten 
Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung 
des Finanzamts ausgeführt werden." 

Anlage 2 
zu §60 

Mustersatzung 
für andere Körperschaften (Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

Stiftungen, geistliche Genossenschaften und Kapitalgesellschaften) 

Das Muster nach Anlage 1 ist unter entsprechenden Ändenmgen auch für andere Körperschaften verwendbar: 

a) Bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, bei staatlich beaufsichtigten 
Stiftungen, bei den von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts verwalteten unselbständigen Stiftun-
gen und bei geistlichen Genossenschaften (Orden, Kongregationen) 

- braucht die Vermögensbindung in der Satzung nicht festgelegt zu werden. Damit kann § 5 des Musters 
entfallen. 

Außerdem ist folgende Bestimmung aufzunehmen: 

- § 3 Abs. 2: 

„Der - die - das -
erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht 
mehr als - seine - ihre - eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert - seiner - ihrer - geleisteten 
Sacheinlagen zurück." 

Bei Stiftungen ist diese Bestimmung nur erforderlich, wenn die Satzung dem Stifter einen Anspruch auf 
Rückgewähr von Vermögen einräumt (vgl. hierzu zu § 55 Nr. 9 Sätze 2 und 3). Fehlt die Regelung, wird 
das eingebrachte Vermögen wie das übrige Vermögen behandelt. 

b) Bei Kapitalgesellschaften sind folgende ergänzende Bestimmungen in die Satzung aufzunehmen: 

- § 3 Abs. 1 Satz 2: 

„Die Gesellschafter dürfen keine Gewmnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten." 
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- § 3 Abs. 2: 

„Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegün-
stigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten 
Sacheinlagen zurück." 

- §5: 

„Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 
Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von 
den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, 

- Alternative zu § 5 unter den Voraussetzungen des § 61 Abs. 2 AO: 

„Bei Auflösung der Körperschaft ist das Vermögen, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesell-
schafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, zu 
steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens 
dürfen erst nach EinwiUigung des Finanzamts ausgeführt werden." 

§ 3 Abs. 2 und der Satzteil „soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert 
der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt", in § 5 sind nur erforderlich, wenn die Satzung 
einen Anspruch auf Rückgewähr von Vermögen einräumt (vgl. hierzu zu § 55 Nr. 6 Satz 4). 

Anlage 3 
zu §60 

Muster einer Erklärung 
der Ordensgemeinschaften 

1. Der -Die 
(Bezeichnung der Ordensgemeinschaft) 

mit dem Sitz in 
ist eine anerkannte Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. 

2. Der -Die 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke, und zwar insbesondere 
durch 

3. Überschüsse aus der Tätigkeit der Ordensgemeinschaft werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet. 
Den Mitgliedern stehen keine Anteile an den Überschüssen zu. Femer erhalten die Mitglieder weder während der 
Zeit ihrer Zugehörigkeit zu der Ordensgemeinschaft noch im Fall ihres Ausscheidens noch bei Auflösung oder 
Aufhebung der Ordensgemeinschaft irgendwelche Zuwendungen oder Vermögensvorteile aus deren Mitteln. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Ordensgemeinschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Der -Die 
wird vertreten durch 

(Ort) (Datum) 

Unterschrift des Ordensobem) 
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§ 6 1 
Satzungsmäßige Vermögensbindung 

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung 
(§ 55 Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck, für den 
das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der 
Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zwecks verwendet werden soll, in der Satzung so 
genau bestimmt ist, daß auf Grund der Satzung geprüft 
werden kann, ob der Verwendungszweck steuerbe-
günstigt ist. 

(2) Kann aus zwingenden Gründen der künftige Ver-
wendungszweck des Vermögens bei der Aufstellung 
der Satzung nach Absatz 1 noch nicht genau angege-
ben werden, so genügt es, wenn in der Satzung be-
stimmt wird, daß das Vermögen bei Auflösung oder 
Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres 
bisherigen Zwecks zu steuerbegünstigten Zwecken zu 
verwenden ist und daß der künftige Beschluß der 
Körperschaft über die Verwendung erst nach Ein-
willigung des Finanzamts ausgeführt werden darf. Das 
Finanzamt hat die Einwilligung zu erteilen, wenn der 
beschlossene Verwendungszweck steuerbegünstigt 
ist. 

(3) Wird die Bestimmung über die Vermögensbin-
dung nachträghch so geändert, daß sie den Anforde-
rungen des § 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so 
gilt sie von Anfang an als steuerlich nicht ausreichend. 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß Steuerbescheide erlassen, aufgehoben 
oder geändert werden können, soweit sie Steuern be-
treffen, die innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre 
vor der Änderung der Bestimmung über die Vermö-
gensbindung entstanden sind. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 61 - Satzungsmäßige Vermögensbindung: 

1. Die Vorschrift stellt klar, daß die zu den Voraussetzungen der 
Selbstlosigkeit zählende Bindung des Vermögens für steuerbegün-
stigte Zwecke vor allem im Falle der Auflösung der Körperschaft 
aus der Satzung genau hervorgehen muß (Mustersatzungen § 5). 

2. § 61 Abs. 2 läßt bei Vorliegen zwingender Gründe die Bestim-
mung in der Satzung zu, daß über die Verwendung des Vermögens 
zu steuerbegünstigten Zwecken erst nach Auflösung der Körper-
schaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zweckverfolgung nach 
Einwilligung des Finanzamtes bestimmt wird (Mustersatzungen 
Alternative zu § 5). 

3. Für bestimmte Körperschaften, z.B. Betriebe gewerblicher Art 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts und bestimmte 
Stiftungen, enthält § 62 eine Ausnahme von der Vermögensbin-
dung. 

4. Wird die satzungsmäßige Vermögensbindung aufgehoben, gilt 
sie von Anfang an als steuerlich nicht ausreichend. Die Regelung 
greift auch ein, wenn die Bestimmung über die Vermögensbindung 

erst zu einem Zeitpunkt geändert wnd, m dem die Körperschaft 
nicht mehr als steuerbegünstigt anerkannt ist. Die entsprechenden 
steuerlichen Folgerungen sind durch Steuerfestsetzung rückwir-
kend zu ziehen. 

5. Bei Verstößen gegen den Grundsatz der Vermögensbindung 
bildet die Festsetzungsveijährung (§§ 169 ff.) keine Grenze. Viel-
mehr können nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 auch Steuerbescheide 
noch geändert werden, die Steuern betreffen, die innerhalb von 
zehn Jahren vor der erstmaligen Verletzung der Vermögensbin-
dungsregelung entstanden sind. Es kann demnach auch dann noch 
zugegriffen werden, wenn zwischen dem steuerfreien Bezug der 
Erträge und dem Wegfall der Steuerbegünstigung ein Zeitraum von 
mehr als fünf Jahren liegt, selbst wenn in der Zwischenzeit keine 
Erträge mehr zugeflossen sind. 

Beispiel: 

Eine gemeinnützige Körperschaft hat in den Jahren Ol bis 11 
steuerfreie Einnahmen aus einem Zweckbetrieb bezogen und diese 
teils für gemeinnützige Zwecke ausgegeben und zum Teil in eine 
Rücklage eingestellt. Eine in 11 vollzogene Satzungsänderung 
sieht jetzt vor, daß bei Auflösung des Vereins das Vermögen an die 
Mitglieder ausgekehrt wird. In diesem Fall muß das Finanzamt für 
die Veranlagungszeiträume Ol ff. Steuerbescheide erlassen, wel-
che die Nachversteuerung aller genannten Einnahmen vorsehen, 
wobei es unerheblich ist, ob die Einnahmen noch im Vereinsver-
mögen vorhanden sind. 

6. Verstöße gegen § 55 Abs. 1 und 3 begründen die Möglichkeit 
einer Nachversteuerung im Rahmen der Festsetzungsfrist. 

7. Die Nachversteuerung gem. § 61 Abs. 3 greift nicht nur bei 
gemeirmützigkeitsschädlichen Änderungen satzungsrechtlicher 
Bestimmungen über die Vermögensbindung ein, sondern erfaßt 
auch die Fälle, in denen die tatsächliche Geschäftsführung gegen 
die von § 61 geforderte Vermögensbindung verstößt (§ 63 Abs. 2). 

Beispiel: 

Eine gemeinnützige Körperschaft verwendet bei ihrer Auflö-
sung oder bei Aufgabe ihres begünstigten Satzungszweckes ihr 
Vermögen entgegen der Vermögensbindungsbestimmung in der 
Satzung nicht für begünstigte Zwecke. 

8. Verstöße der tatsächlichen Geschäftsführung gegen § 55 Abs. 
1 Nm. 1 bis 3 können so schwerwiegend sein, daß sie einer 
Verwendung des gesamten Vermögens für satzungsfremde Zwek-
ke gleichkommen. Auch in diesen Fällen ist eine Nachversteuemng 
nach § 61 Abs. 3 möglich. 

9. Bei der nachträglichen Besteuerung ist so zu verfahren, als ob 
die Körperschaft von Anfang an uneingeschränkt steuerpflichtig 
gewesen wäre. § 13 Abs. 3 KStG ist nicht anwendbar. 

§ 6 2 
Ausnahmen von der 
satzungsmäßigen Vermögensbindung 

Bei Betrieben gewerblicher Art von Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, bei staatlich beaufsichtig-
ten Stiftungen, bei den von einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts verwalteten unselbständigen Stif-
tungen und bei geistlichen Genossenschaften (Orden, 
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Kongregationen) braucht die Vermögensbindung in 
der Satzung nicht festgelegt zu werden. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 62 - Ausnahmen von der satzungsmäßigen 
Vermögensbindung: 

Rechtsform der Körperschaft oder aus ihrer wirtschaftlichen Tätig-
keit ergibt. 

2. Die tatsächliche Geschäftsführung umfaßt auch die Ausstel-
lung steuerlicher Spendenbescheinigungen. Mißbräuche auf die-
sem Gebiet, z.B. durch die Ausstellung von 
Gefälligkeitsbescheinigungen, können einen Verstoß gegen die 
Gemeinnützigkeit darstellen. 

1. Die Vorschrift befreit nur von der Verpflichtung, die Vermö-
gensbindung in der Satzung festzulegen. Materiell unterliegen auch 
diese Körperschaften der Vermögensbindung. 

2. Die staatliche Genehmigung einer Stiftung begründet noch 
nicht die Befreiung; die Stiftung muß vielmehr staatlicher Aufsicht 
nach den Stiftungsgesetzen der Länder unterliegen. 

§63 
Anforderungen an die 
tatsächUche Geschäftsfiihrung 

(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körper-
schaft muß auf die ausschließliche und unmittelbare 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet 
sein und den Bestimmungen entsprechen, die die Sat-
zung über die Voraussetzungen für Steuervergünsti-
gungen enthält. 

(2) Für die tatsächUche Geschäftsführung gilt sinnge-
mäß § 60 Abs. 2, für eine Verletzung der Vorschrift 
über die Vermögensbindung § 61 Abs. 3. 

(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, daß ihre tat-
sächliche Geschäftsführung den Erfordernissen des 
Absatzes 1 entspricht, durch ordnungsmäßige Auf-
zeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben zu 
führen. 

(4) Hat die Körperschaft Mittel angesammelt, ohne 
daß die Voraussetzungen des § 58 Nr. 6 und 7 vorlie-
gen, kann das Finanzamt ihr eine Frist für die Verwen-
dung der Mittel setzen. Die tatsächliche 
Geschäftsführung gilt als ordnungsgemäß im Sinne 
des Absatzes 1, wenn die Körperschaft die Mittel 
innerhalb der Frist für steuerbegünstigte Zwecke ver-
wendet. 

§64 
Steuerpflichtige wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe 

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung inso-
weit aus, als ein wirtschaftHcher Geschäftsbetrieb 
(§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft 
die Steuervergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb 
zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, 
Umsätze, Vermögen), soweit der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist. 

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftli-
che Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe 
(§§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb behandeh. 

(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Um-
satzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, 
die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 60 000 
Deutsche Mark im Jahr, so unterliegen die diesen 
Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungs-
grundlagen nicht der Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer. 

(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere 
selbständige Körperschaften zum Zweck der mehrfa-
chen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung nach 
Absatz 3 gilt als Mißbrauch von rechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten im Sinne des § 42. 

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgehlich er-
worbenen Altmaterials außerhalb einer ständig dafür 
vorgehaltenen Verkaufsstelle, die der Körperschaft-
steuer und der Gewerbesteuer unterliegen, können in 
Höhe des branchenüblichen Reingewmns geschätzt 
werden. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 63 - Anforderungen an die tatsächliche 
Geschäftsführung: 

1. Den Nachweis, daß die tatsächliche Geschäftsführung den not-
wendigen Erfordernissen entspricht, hat die Körperschaft durch 
ordnungsmäßige Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Aus-
gaben zu führen. Die Vorschriften der AO über die Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen (§§ 140 ff.) smd zu beachten. Die 
Vorschriften des Handelsrechts einschließlich der entsprechenden 
Buchführungsvorschriften gelten nur, sofern sich dies aus der 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 64 - Steuerpflichtige wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe 

Zu § 64 Abs. 1 

1. Als Gesetz, das die Steuervergünstigung teilweise, nämlich für 
den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 Sätze 1 und 2), aus-
schließt, ist das jeweilige Steuergesetz zu verstehen, also § 5 Abs. 
1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG, § 3 Abs. 1 Nr. 12 VStG, § 12 
Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 UStG, § 3 Abs. 1 Nr. 3 b GrStG i.V.m. Abschn. 
12Abs.4GrStR. 
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2. Wegen des Begriffs „Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb" wird 
auf § 14 hingewiesen. Ziun Begriff der „Nachhaltigkeit" bei wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben siehe BFH vom 21. August 1985 
(BStBl 1986 II S. 88). Danach ist eine Tätigkeit grundsätzlich 
nachhaltig, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist. Es genügt, 
wenn bei der Tätigkeit der allgemeine Wille besteht, gleichartige 
oder ähnliche Handlungen bei sich bietender Gelegenheit zu wie-
derholen. Wiederholte Tätigkeiten liegen auch vor, wenn der 
Grund zum Tätigwerden auf einem einmaligen Entschluß beruht, 
die Erledigung aber mehrere (Einzel)-Tätigkeiten erfordert. 

8. Ist eine steuerbegünstigte Körperschaft an einer Personenge-
sellschaft oder Gemeinschaft beteiligt, sind für die Beurteilung, ob 
die Besteuerungsgrenze überschritten wird, die anteiligen Einnah-
men aus der Beteiligung - nicht aber der Gewinnanteil - maßgeb-
lich. 

9. Einnahmen aus der Verwertung unentgeltlich erworbenen Alt-
materials gehören auch dann zu den Eirmahmen i.S. des § 64 Abs. 
3, wenn der Überschuß nach § 64 Abs. 5 in Höhe des branchenüb-
lichen Reingewilms geschätzt werden kann. 

3. Ob eine an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft be-
teiligte steuerbegünstigte Körperschaft gewerbliche Einkünfte be-
zieht und damit einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 
Sätze 1 und 2) unterhält, wird im einheitlichen und gesonderten 
Gewinnfeststellungsbescheid der Personengesellschaft bindend 
festgestellt (BFH vom 27. Juli 1989, BStBl II S. 134). Ob der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb steuerpflichtig ist oder ein 
Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) vorliegt, ist dagegen bei der Körper-
schaftsteuerveranlagung der steuerbegünstigten Körperschaft zu 
entscheiden. Die Beteiligung einer steuerbegünstigten Körper-
schaft an einer Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich Vermögens-
verwaltung (§ 14 Satz 3). Sie stellt jedoch einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb dar, wenn mit ihr tatsächlich ein entscheidender 
Einfluß auf die laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft 
ausgeübt.wird oder ein Fall der Betriebsaufspaltung vorliegt (vgl. 
BFH vom 30. Juni 1971, BStBl II S. 753; Abschnitt 137 Abs. 5 
EStR). 

Zu § 64 Abs. 2 

4. Die Regelung, daß bei steuerbegünstigten Körperschaften meh-
rere steuerpflichtige wülschaftliche Geschäftsbetriebe als em Be-
trieb zu behandeln sind, gilt auch für die Beurteilung der 
Buchführungspflicht nach § 141 Abs. 2. Für die Frage, ob die 
Grenzen für die Buchführungspflicht überschritten sind, kommt es 
also auf die Werte (Einnahmen, Überschuß, Vermögen) des Ge-
samtbetriebs an. 

5. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 3 gilt auch für den steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Das bedeutet u.a., daß 
Verluste und Gewinnminderungen in den einzelnen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben nicht durch Zuwendungen 
an Mitglieder oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
entstanden sein dürfen. 

6. Bei einer Körperschaft, die mehrere steuerpflichtige wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe unterhält, ist für die Frage, ob gemeinnüt-
zigkeitsschädliche Verluste vorliegen (vgl. Tz. 4 zu § 55), nicht auf 
das Ergebnis des einzelnen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs, sondern auf das zusammengefaßte Ergebnis aller 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe abzustellen. 
Danach ist die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft gefährdet, 
wenn die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ins-
gesamt Verluste erwirtschaften. 

Zu § 64 Abs. 3 

10. Einnahmen aus sportlichen Veranstaltimgen, die nach § 67 a 
Abs. 1 Satz 1 oder - bei einer Option - Abs. 3 kein Zweckbetrieb 
sind, gehören zu den Einnahmen i.S. des § 64 Abs. 3. 

Beispiel: 

Ein Sportverein, der auf die Anwendung des § 67 a Abs. 1 Satz 
1 (Zweckbetriebsgrenze) verzichtet hat, erzielt im Jahr Ol folgende 
Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben: 

Sportliche Veranstaltungen, an denen 
kein bezahlter Sportler teilgenommen hat 

Sportliche Veranstaltimgen, an denen 
bezahlte Sportler des Vereins 
teilgenommen haben 

Verkauf von Speisen und Getränken 

70 000 DM 

40 000 DM 

10 000 DM 

Die Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die 
keine Zweckbetriebe sind, betragen 50 000 DM (40 000 DM + 
10 000 DM). Die Besteuerungsgrenze von 60 000 DM wird nicht 
überschritten. 

11. Zu den Einnahmen i.S. des § 64 Abs. 3 gehören auch: 

a) Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütem des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs. 

b) Der gesamte Erlös aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern 
des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Dies gilt 
auch dann, wenn Teile des Verkaufserlöses nach § 6 b EStG auf 
ein Ersatzwirtschaftsgut übertragen werden. 

c) Vorauszahlungen (im Jahr des Zuflusses). 

d) Ausschüttungen einschließlich des Anrechnungsguthabens für 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, wenn die Beteiligung ei-
nen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstellt 
(vgl. Nr. 3) oder in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gehalten wird. 

e) Die mit den anzusetzenden Einnahmen zusammenhängende 
Umsatzsteuer, auch bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder 5 
EStG. 

7. Die Höhe der Einnahmen aus den steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben bestimmt sich nach den Grundsätzen der 
steuerlichen Gewinnermittlung. Bei steuerbegünstigten Körper-
schaften, die den Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG ermitteln, 
kommt es deshalb nicht auf den Zufluß i.S. des § 11 EStG an, so 
daß auch Forderungszugänge als Einnahmen zu erfassen sind. Bei 
anderen steuerbegünstigten Körperschaften sind die im Kalender-
jahr zugeflossenen Einnahmen ( § 1 1 EStG) maßgeblich. Ob die 
Einnahmen die Besteuerungsgrenze übersteigen, ist für jedes Jahr 
gesondert zu prüfen. 

12. Nicht zu den Einnahmen i.S. des § 64 Abs. 3 gehören z.B. 

a) Investitionszulagen; 
b) der Zufluß von Dariehen; 
c) Entnahmen i.S. des § 4 Abs. 1 EStG; 
d) die Auflösung von Rücklagen. 

13. Eine wirtschaftliche Betätigung verliert durch das Unterschrei-
ten der Besteuerungsgrenze nicht den Charakter des steuerpflich-
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tigen wiitschaftlichen Geschäftsbetriebs. Das bedeutet, daß kein 
Beginn einer teilweisen Steuerbefreiung i.S. des § 13 Abs. 5 KStG 
vorliegt und dementsprechend keine Schlußbesteuerung durchzu-
führen ist, wenn Körperschaft- und Gewerbesteuer wegen § 64 
Abs. 3 nicht mehr erhoben werden. 

§65 
Zweckbetrieb 

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 

14. Bei Körperschaften mit einem vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahr sind für die Frage, ob die Besteuerungsgrenze 
überschritten wird, die in dem Wirtschaftsjahr erzielten Einnahmen 
maßgeblich. § 64 Abs. 3 ist in diesen Fällen erstmals für das erste 
nach dem 31. Dezember 1989 endende Wirtschaftsjahr anzuwen-
den. 

15. Der allgemeine Grundsatz des Gemeinnützigkeitsrechts, daß 
für die steuerbegünstigten Zwecke gebundene Mittel nicht für den 
Ausgleich von Verlusten aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben verwendet werden dürfen, wird durch § 64 
Abs. 3 nicht aufgehoben. Unter diesem Gesichtspunkt braucht 
jedoch bei Unterschreiten der Besteuerungsgrenze der Frage der 
Mittelverwendung nicht nachgegangen zu werden, wenn bei über-
schlägiger Prüfung der Aufzeichnungen erkennbar ist, daß in den 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben keine Dau-
erverluste entstanden sind. 

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Ge-
samtrichtung dazu dient,die steuerbegünstigten 
satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu ver-
wirklichen, 

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäfts-
betrieb erreicht werden können und 

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht be-
günstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art 
nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es 
bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unver-
meidbar ist. 

16. Verluste und Gewinne aus Jahren, in denen die maßgeblichen 
Einnahmen die Besteuerungsgrenze nicht übersteigen, bleiben bei 
dem Verlustabzug (§ 10 d EStG) außer Ansatz. Ein rück- und 
vortragbarer Verlust kann danach nur in Jahren entstehen, in denen 
die Einnahmen die Besteuerungsgrenze übersteigen. Dieser Ver-
lust wird nicht für Jahre verbraucht, in denen die Einnahmen die 
Besteuerungsgrenze von 60 000 DM nicht übersteigen. 

Zu § 64 Abs. 4 

17. § 64 Abs. 4 gilt nicht für regionale Untergliederungen (Landes-, 
Bezirks-, Ortsverbände) steuerbegünstigter Körperschaften. 

Zu § 64 Abs. 5 

18. § 64 Abs. 5 gilt nur für Altmaterialsammlungen (Sammlung 
und Verwertung von Lumpen, Altpapier, Schrott). Die Regelung 
gilt nicht für den Einzelverkauf gebrauchter Sachen (Gebraucht-
warenhandel). Basare und ähnliche Einrichtungen sind deshalb 
nicht begünstigt. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 65 - Zweckbetrieb: 

1. Der Zweckbetrieb ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S. 
von § 14. Jedoch wird ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unter 
bestimmten Voraussetzungen steuerlich dem begünstigten Bereich 
der Körperschaft zugerechnet. 

2. Ein Zweckbetrieb muß tatsächlich und unmittelbar satzungs-
mäßige Zwecke der Körperschaft verwirklichen, die ihn betreibt. 
Es genügt nicht, wenn er begünstigte Zwecke verfolgt, die nicht 
satzungsmäßige Zwecke der ihn tragenden Körperschaft sind. 
Ebensowenig genügt es, wenn er der Verwirklichung begünstigter 
Zwecke nur mittelbar dient, z.B. durch Abführung seiner Erträge 
(BFH-Urteil vom 21.8.1985, BStBl 1986 11 S. 88). 

3. Weitere Voraussetzung eines Zweckbetriebs ist, daß die Zwek-
ke der Körperschaft nur durch ihn erreicht werden können. Die 
Körperschaft muß den Zweckbetrieb zur Verwirklichung ihrer 
satzungsmäßigen Zwecke unbedingt und unmittelbar benötigen. 

19. § 64 Abs. 5 ist nur anzuwenden, wenn die Körperschaft dies 
beantragt (Wahlrecht). 

20. Wird der Überschuß nach § 64 Abs. 5 geschätzt, sind dadurch 
auch die tatsächlichen Aufwendungen der Körperschaft für die 
Altmaterialsammlung und -Verwertung abgegolten; sie können 
nicht zusätzlich abgezogen werden. 

4. Der Wettbewerb eines Zweckbetriebs zu nicht begünstigten 
Betrieben derselben oder ähnlicher Art muß auf das zur Erfüllung 
der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbare Maß begrenzt sein. 
Unschädlich ist dagegen der uneingeschränkte Wettbewerb zwi-
schen Zweckbetrieben, die demselben steuerbegünstigten Zweck 
dienen und ihn in der gleichen oder in ähnlicher Form verwirkli-
chen. 

21. Wird der Überschuß nach § 64 Abs. 5 geschätzt, muß die 
Körperschaft - abweichend von § 64 Abs. 2 - die mit der Altma-
terialsammlung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben 
gesondert aufzeichnen. Die genaue Höhe der Einnahmen wird als 
Grundlage für die Reingewinnschätzung benötigt. Die mit diesem 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zusammen-
hängenden Ausgaben dürfen das Ergebnis der anderen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mindern. 

22. Der branchenübliche Reingewinn ist bei der Verwertung von 
Altpapier mit 5 v.H. und bei der Verwertung von anderem Altma-
terial mit 20 v.H. der Einnahmen anzusetzen. Zu den maßgeblichen 
Einnahmen gehört nicht die im Bruttopreis enthaltene Umsatz-
steuer. 

§ 6 6 

Wohlfahrtspflege 

(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein 
Zweckbetrieb, wenn sie in besonderem Maß den in 
§ 53 genannten Personen dient. 

(2) Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle 
der Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen aus-
geübte Sorge für notleidende oder gefährdete Mitmen-
schen. Die Sorge kann sich auf das gesundheitliche, 
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sittliche, erzieherische oder wirtschaftUche Wohl er-
strecken und Vorbeugung oder Abhilfe bezwecken. 

(3) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in 
besonderem Maße den in § 53 genannten Personen, 
wemi diesen mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen 
zugute kommen. Für Krankenhäuser gilt § 67. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 66 - WohlfahrtspHege: 

1. Die Bestimmung enthält eine Sonderregelung für wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe, die sich mit der Wohlfahrtspflege befassen. 

2. Die Wohlfahrtspflege darf nicht des Erwerbs wegen ausgeführt 
werden. Damit ist keine Einschränkung gegenüber den Vorausset-
zungen der Selbstlosigkeit gegeben, wie sie in § 55 bestimmt sind. 

3. Die Tätigkeit muß auf die Sorge für notleidende oder gefährdete 
Menschen gerichtet sein. Notleidend bzw. gefährdet sind Men-
schen, die eine oder beide der in § 53 Nm. 1 und 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllen. Es ist nicht erforderlich, daß die gesam-
te Tätigkeit auf die Förderang notleidender bzw. gefährdeter Men-
schen gerichtet ist. Es genügt, wenn zwei Drittel der Leistungen 
einer Einrichtung notleidenden bzw. gefährdeten Menschen zugute 
kommen. Auf das Zahlenverhältnis von gefährdeten bzw. notlei-
denden und übrigen geförderten Menschen kommt es nicht an. 

4. Unter § 68 ist eine Reihe von Eimichtungen der Wohlfahrts-
pflege beispielhaft aufgezählt. 

(2) Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur 
Unanfechtbarkeit des Körperschaftsteuerbescheids er-
klären, daß er auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 
1 verzichtet. Die Erklärung bindet den Sportverein für 
mindestens fünf Veranlagungszeiträume. 

(3) Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 
verzichtet, sind sportliche Veranstaltungen eines 
Sportvereins ein Zweckbetrieb, wenn 

1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der für seine 
sportliche Betätigung oder für die Benutzung seiner 
Person, seines Namens, seines Bildes oder seiner 
sportiichen Betätigung zu Werbezwecken von dem 
Verein oder einem Dritten über eine Aufwandsent-
schädigung hinaus Vergütungen oder andere Vorteile 
erhält und 

2. kein anderer Sportler teihiimmt, der für die Teil-
nahme an der Veranstaltung von dem Verein oder 
einem Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein 
über eine Aufwandsentschädigung hinaus Vergütun-
gen oder andere Vorteile erhält. 

Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steu-
erpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Dieser 
schließt die Steuervergünstigung nicht aus, wenn die 
Vergütungen oder andere Vorteile ausschließlich aus 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die nicht Zweck-
betriebe sind, oder von Dritten geleistet werden. 

§67 
Krankenhäuser 

(1) Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbe-
reich der Bundespflegesatzverordnung fällt, ist ein 
Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 vom Hundert der 
jährhchen Pflegetage auf Patienten entfallen, bei de-
nen nur „Entgelte für allgemeine Krankenhausleistun-
gen (§§ 5,6 und 21 der Bundespflegesatzverordnung) 
berechnet werden". 

(2) Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungs-
bereich der Bundespflegesatzverordnung fällt, ist ein 
Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 vom Hundert der 
jährlichen Pflegetage auf Patienten entfallen, bei de-
nen für die Krankenhausleistungen kein höheres Ent-
gelt als nach Absatz 1 berechnet wird. 

§ 6 7 a 
Sporthche Veranstaltungen 

(1) Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins 
sind ein Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen ein-
schließlich Umsatzsteuer insgesamt 60 000 DM im 
Jahr nicht übersteigen. Der Verkauf von Speisen und 
Getränken sowie die Werbung gehören nicht zu den 
sportlichen Veranstaltungen. 

Anwendungserlaß zur Abgabenordnung 

Zu § 67 a - Sportliche Veranstaltungen 

I. Allgemeines 

1. Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind grundsätz-
lich ein Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschließlich der 
Umsatzsteuer aus allen sportlichen Veranstaltimgen des Vereins 
die Zweckbetriebsgrenze von 60 000 DM ün Jahr nicht übersteigen 
(§ 67 a Abs. 1 Satz 1). Übersteigen die Einnahmen die Zweckbe-
triebsgrenze von 60 000 DM, liegt grundsätzlich ein steuerpflich-
tiger wütschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. 

Der Verein kann auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze 
verzichten (§ 67 a Abs. 2). Die steuerliche Behandlung seiner 
sportlichen Veranstaltungen richtet sich dann nach § 67 a Abs. 3. 

2. Die Vorschrift gilt ab dem 1. Januar 1990. In Fällen eines vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres ist die Vorschrift 
erstmals für das erste nach dem 31. Dezember 1989 endende 
Wirtschaftsjahr anzuwenden. 

3. Unter Sportvereinen i.S. der Vorschrift sind alle gemeinnützi-
gen Körperschaften zu verstehen, bei denen die Fördemng des 
Sports Satzungszweck ist. § 67 a gilt also z.B. auch für Sportver-
bände. Sie gilt auch für Sportvereine, die Fußballveranstaltungen 
unter Einsatz ihrer Lizenzspieler nach dem Lizenzspielerstatut des 
Deutschen Fußballverbandes e.V. durchführen. Die frühere Son-
derregelung für diese Vereine (vgl. Abschnitt 11 KStR 1985) 
wurde mit Wirkung ab 1990 abgeschafft. 
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4. Sportreisen sind als sportliche Veranstaltungen anzusehen, 
wenn die sportliche Betätigung wesentlicher und notwendiger Be-
standteil der Reise ist (z.B. Reise zum Wettkampfort). Reisen, bei 
denen die Erholung der Teilnehmer im Vordergrund steht (Touri-
stikreisen), zählen dagegen nicht zu den sportlichen Veranstaltun-
gen, selbst wenn anläßlich der Reise auch Sport getrieben wird. 

5. Die Ausbildung und Fortbildung in sportlichen Fertigkeiten 
gehört zu den typischen und wesentlichen Tätigkeiten eines Sport-
vereins. Sportkurse und Sportlehrgänge für Mitglieder und Nicht-
mitglieder von Sportvereinen (Sportunterricht) sind daher als 
„sportliche Veranstaltungen" zu beurteilen. Es ist unschädlich für 
die Zweckbetriebseigenschaft, daß der Verein mit dem Sportunter-
richt in Konkurrenz zu gewerblichen Sportlehrern (z.B. Reitlehrer, 
Skilehrer, Tennislehrer, Schwimmlehrer) tritt, weil § 67 a als die 
speziellere Vorschrift dem § 65 vorgeht. Die Beurteilung des 
Sportunterrichts als sportliche Veranstaltung hängt nicht davon ab, 
ob der Unterricht durch Beiträge, Sonderbeiträge oder Sonderent-
gelte abgegolten wird. 

6. Der Verkauf von Speisen und Getränken - auch an Wettkampf-
teilnehmer, Schiedsrichter, Kampfrichter, Sanitäter usw. - und die 
Werbung gehören nicht zu den sportlichen Veranstaltungen. Diese 
Tätigkeiten sind gesonderte steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe. Nach § 64 Abs. 2 ist es jedoch möglich, Über-
schüsse aus diesen Betrieben mit Verlusten aus sportlichen 
Veranstaltungen, die steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbe-
triebe sind, zu verrechnen. 

7. Wird für den Besuch einer sportlichen Veranstaltung, die 
Zweckbetrieb ist, mit Bewirtung ein einheitlicher Eintrittspreis 
bezahlt, so ist dieser - ggf. im Wege der Schätzung - in einen 
Entgeltsanteil für den Besuch der sportlichen Veranstaltung und in 
einen Entgeltsanteil für die Bewirtungsleistungen aufzuteilen. 

8. Sportliche Veranstaltungen, die Zweckbetriebe sind, werden in 
erster Linie um ihrer selbst willen und nicht zu Werbezwecken 
durchgeführt. Andererseits wären die Werbeeinnahmen kaum ohne 
die sportlichen Veranstaltungen zu erzielen. Im Hinblick auf diesen 
Zusammenhang zwischen den Sportveranstaltungen und den Wer-
beeinnahmen wird zugelassen, daß ein Teil der Veranstaltungsko-
sten von den Werbeeinnahmen abgezogen wird. 

Die unmittelbar mit den Sportveranstaltungen zusammenhän-
genden Kosten lassen sich praktisch nicht ermitteln und hinrei-
chend genau gegenüber den Kosten der übrigen sportlichen 
Betätigungen des Vereins abgrenzen. Aus diesem Grunde ist es 
nicht zu beanstanden, wenn die abziehbaren Veranstaltungskosten 
pauschal mit 25 v.H. der Werbeeinnahmen angesetzt werden. Zu 
den maßgebenden Werbeeinnahmen gehört nicht die im Brutto-
preis enthaltene Umsatzsteuer. Andererseits ist die Umsatzsteuer 
nicht durch die Pauschale abgedeckt. Bei der Überschußermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG ist die Umsatzsteuer als Betriebseinnahme 
anzusetzen und neben der Pauschale als Betriebsausgabe abzuzie-
hen. Die Pauschale deckt auch die unmittelbar durch die Werbung 
selbst verursachten Kosten ab. Diese können nicht noch einmal von 
den Werbeeiimahmen abgezogen werden und dürfen auch nicht das 
Ergebnis der anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe mindern. 

9. Die entgeltliche Übertragung des Rechts zur Nutzung von 
Werbeflächen in vereinseigenen oder gemieteten Sportstätten (z.B. 
an der Bande) sowie von Lautsprecheranlagen an Werbeunterneh-
mer ist als steuerfreie Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3) zu 
beurteilen. Voraussetzung ist jedoch, daß dem Pächter (Werbeun-
ternehmer) ein angemessener Gewinn verbleibt. Es ist ohne Bedeu-
tung, ob die sportlichen Veranstaltungen, bei denen der 
Werbeuntemehmer das erworbene Recht nutzt, Zweckbetrieb oder 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sind. 

Die entgeltliche Übertragung des Rechts zur Nutzung von 
Werbeflächen auf der Sportkleidung (z.B. auf Trikots, Sportschu-
hen, Helmen) und auf Sportgeräten ist stets als steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu behandeln. 

10. Die Unterhaltung von Club-Häusern, Kantinen, Vereinsheimen 
oder Vereinsgaststätten ist keine „sportliche Veranstaltimg", auch 
wenn diese Einrichtungen ihr Angebot nur an Mitglieder richten. 

11. Bei Vermietung von Sportstätten einschließlich der Betriebs-
vorrichtungen für sportliche Zwecke ist zwischen der Vermietung 
auf längere Dauer und der Vermietung auf kurze Dauer (z.B. 
stundenweise Vermietung, auch wenn die Stunden für einen län-
geren Zeitraum im voraus festgelegt werden) zu unterscheiden. 

Die Vermietimg auf längere Dauer ist dem Bereich der steuer-
freien Vermögensverwaltung zuzuordnen, so daß sich die Frage 
der Behandlung als sportliche Veranstaltung i.S. des § 67 a dort 
nicht stellt. 

Die Vermietung von Sportstätten und Betriebsvorrichtungen 
auf kurze Dauer schafft lediglich die Voraussetzungen für sportli-
che Veranstaltungen. Sie ist jedoch selbst keine sportliche Veran-
staltung, sondern ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eigener Art. 
Dieser ist als Zweckbetrieb i.S. des § 65 anzusehen, wenn es sich 
bei den Mietern um Mitglieder des Vereins handelt. Bei der Ver-
mietung auf kurze Dauer an Nichtmitglieder tritt der Verein dage-
gen in größerem Umfang in Wettbewerb zu nicht begünstigten 
Vermietern, als es bei Erfüllung seiner steuerbegünstigten Zwecke 
unvermeidbar ist (§ 65 Nr. 3). Diese Art der Vermietung ist deshalb 
als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu behan-
deln. 

12. § 3 Nr. 26 EStG gilt nicht für Einnahmen, die ein nebenberuf-
licher Übungsleiter für eine Tätigkeit in einem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb „sportliche Veranstaltungen" er-
hält. 

13. Werden sportliche Veranstaltungen, die im vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum Zweckbetrieb waren, zu einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder umgekehrt, ist 
grundsätzlich § 13 Abs. 5 KStG anzuwenden. 

II. Zu § 67 a Abs. 1 

1. Bei der Anwendung der Zweckbetriebsgrenze von 60 000 DM 
sind alle Einnahmen der Veranstaltungen zusammenzurechnen, die 
in dem maßgeblichen Jahr nach den Regelungen des Abschnitts I 
als sportliche Veranstaltungen anzusehen sind. Zu diesen Einnah-
men gehören insbesondere Eintrittsgelder, Startgelder, Zahlungen 
für die Übertragung sportlicher Veranstaltungen in Rundfunk und 
Fernsehen, Lehrgangsgebühren und Ablösezahlungen. Zum allge-
meinen Einnahmebegriff wird auf die Regelungen zu § 64 Nrn. 11 
und 12 hingewiesen. 

2. Die Bezahlung von Sportlern in einem Zweckbetrieb i.S. des 
§ 67 a Abs. 1 Satz 1 ist zulässig (§ 58 Nr. 9). Dabei ist die Herkunft 
der Mittel, mit denen die Sportler bezahlt werden, ohne Bedeutung. 

3. Die Zahlung von Ablösesummen ist in einem Zweckbetrieb i.S. 
des § 67 a Abs. 1 Satz 1 uneingeschränkt zulässig. 

4. Bei Spielgemeinschaften von Sportvereinen ist - unabhängig 
von der Qualifizierung der Einkünfte im Feststellungsbescheid für 
die Gemeinschaft - bei der Körperschaftsteuerveranlagung der 
beteiligten Sportvereine zu entscheiden, ob ein Zweckbetrieb oder 
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ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gegeben ist. 
Dabei ist für die Beurteilimg der Frage, ob die Zweckbetriebsgren-
ze des § 67 a Abs. 1 Satz 1 überschritten wird, die Höhe der 
anteiligen Einnahmen (nicht des anteiligen Gewinns) maßgeblich. 

m. Zu § 67 a Abs. 2 

1. Ein Verzicht auf die Anwendung des § 67 a Abs. 1 Satz 1 ist 
auch dann möglich, wenn die Einnahmen aus den sportlichen 
Veranstaltungen die Zweckbetriebsgrenze von 60 000 DM nicht 
übersteigen. 

2. Die Option nach § 67 a Abs. 2 kann bis zur Unanfechtbarkeit 
des Körperschaft steuerbescheids widerrufen werden. Die Regelun-
gen m Abschnitt 247 Abs. 2 und 6 UStR sind entsprechend anzu-
wenden. Der Widerruf ist - auch nach Ablauf der Bindungsfrist -
nur mit Wirkung ab dem Beginn emes Kalender- oder Wirtschafts-
jahres zulässig. 

IV. Zu § 67 a Abs. 3 

1. Verzichtet ein Sportverein gem. § 67 a Abs. 2 auf die Anwen-
dung der Zweckbetriebsgrenze (§ 67 a Abs. 1 Satz 1), sind sport-
liche Veranstaltungen ein Zweckbetrieb, wetm an ihnen kein 
bezahlter Sportler des Vereins teilnimmt und der Verein keinen 
vereinsfremden Sportler selbst oder im Zusammenwirken mit ei-
nem Dritten bezahlt. Auf die Höhe der Einnahmen oder Überschüs-
se dieser sportlichen Veranstaltungen kommt es bei Anwendung 
des § 67 a Abs. 3 nicht an. Sportliche Veranstaltungen, an denen 
ein oder mehrere Sportler teilnehmen, die nach § 67 a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 oder 2 als bezahlte Sportler anzusehen sind, sind steuerpflich-
tige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Es kommt nach dem Gesetz 
lucht darauf an, ob ein Verein eine Veranstaltung von vornherein 
als steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb angesehen 
oder ob er - aus welchen Gründen auch immer - zunächst irrtüm-
lich einen Zweckbetrieb angenommen hat. 

2. Unter Veranstaltungen i.S. des § 67 a Abs. 3 sind bei allen 
Sportarten grundsätzlich die einzelnen Wettbewerbe zu verstehen, 
die in engem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang durchgeführt 
werden. Bei einer Mannschaftssportart ist also nicht die gesamte 
Meisterschaftsrunde, sondern jedes einzelne Meisterschaftsspiel 
die zu beurteilende sportliche Veranstaltung. Bei einem Turnier 
hängt es von der Gestaltung im Einzelfall ab, ob das gesamte 
Turnier oder jedes einzehie Spiel als eine sportliche Veranstaltung 
anzusehen ist. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, ob für jedes 
Spiel gesondert Eintritt erhoben wird und ob die Einnahmen und 
Ausgaben für jedes Spiel gesondert ermittelt werden. 

3. Sportkurse und Sportlehrgänge für Mitglieder und Nichtmit-
glieder von Sportvereinen sind bei Anwendung des § 67 a Abs. 3 
als Zweckbetrieb zu behandeln, wenn kein Sportler als Auszubil-
dender teilninmit, der wegen seiner Betätigung in dieser Sportart 
als bezahlter Sportler i.S. des § 67 a Abs. 3 anzusehen ist. Die 
Bezahlung von Ausbildern berührt die Zweckbetriebseigenschaft 
nicht. 

4. Ist ein Sportler m einem Kalenderjahr als bezahlter Sportler 
anzusehen, sind alle in dem Kalenderjahr durchgeführten sportli-
chen Veranstaltungen des Vereins, an denen der Sportler teil-
nimmt, ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Bei 
einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ist das 
abweichende Wirtschaftsjahr zugrunde zu legen. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Sportler die Merkmale des bezahlten Sportlers 
erst nach Beendigung der sportlichen Veranstaltung erfüllt. Die 
Teilnahme unbezahlter Sportler an einer Veranstaltung, an der auch 

bezahlte Sportler teilnehmen, hat keinen Einfluß auf die Behand-
lung der Veranstaltung als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb. 

5. Die Vergütungen oder anderen Vorteile müssen in vollem 
Umfang aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
oder von Dritten geleistet werden (§ 67 a Abs. 3 Satz 3). Eine 
Aufteilung der Vergütungen ist nicht zulässig. Es ist also z.B. 
steuerlich nicht zulässig, Vergütungen an bezahlte Sportler bis zu 
700 DM im Monat als Ausgaben des steuerbegünstigten Bereichs 
und nur die 700 DM übersteigenden Vergütungen als Ausgaben 
des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs „Sport-
veranstaltungen" zu behandeln. 

Auch die anderen Kosten müssen aus dem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb „sportliche Veranstaltungen", 
anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
oder von Dritten geleistet werden. Dies gilt auch dann, wenn an der 
Veranstahung neben bezahlten Sportlern auch unbezahlte Sportler 
teilnehmen. Die Kosten eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs „Sportveranstaltungen" sind also nicht danach 
aufzuteilen, ob sie auf bezahlte oder auf unbezahlte Sportler ent-
fallen. Etwaiger Aufwandsersatz an unbezahlte Sportler für die 
Teilnahme an einer Veranstaltung mit bezahlten Sportlern ist als 
eine Ausgabe dieser Veranstaltung zu behandeln. Aus Vereinfa-
chungsgründen ist es aber nicht zu beanstanden, wenn die Auf-
wandspauschale (vgl. Tz. 8) an unbezahlte Sportler nicht als 
Betriebsausgabe des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs behandeh, sondern aus Mitteln des ideellen Bereichs ab-
gedeckt wird. 

6. Trainingskosten (z.B. Vergütungen an Trainer), die sowohl 
unbezahlte als auch bezahlte Sportler betreffen, sind nach den im 
Einzelfall gegebenen Abgrenzungsmöglichkeiten aufzuteilen. Als 
solche kommen beispielsweise in Betracht der jeweilige Zeitauf-
wand oder - bei gleichzeitigem Training unbezahher und bezahher 
Sportler - die Zahl der trainierten Sportler oder Mannschaften. 
Soweit eine Abgrenzung anders nicht möglich ist, sind die auf das 
Training unbezahlter und bezahlter Sportler entfallenden Kosten 
im Wege der Schätzung zu ermittebi. 

Werden bezahlte und unbezahlte Sportler einer Mannschaft 
gleichzeitig für eine Veranstaltung trainiert, die als steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu beurteilen ist, sind die 
gesamten Trainingskosten dafür Ausgaben des steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Die Vereinfachungsregelung 
in Tz. 5 letzter Satz gilt entsprechend. 

7. Sportler des Vereins i.S. des § 67 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sind 
nicht nur die (aktiven) Mitglieder des Verems, sondern alle Sport-
ler, die für den Verein auftreten, z.B. in einer Matmschaft des 
Vereins mitwirken. Für Verbände gilt Tz. 14. 

8. Zahlungen an einen Sportler des Vereins bis zu insgesamt 
700 DM je Monat im Jahresdurchschnitt sind für die Beurteilung 
der Zweckbetriebseigenschaft der sportlichen Veranstaltungen -
nicht aber bei der Besteuerung des Sportlers - ohne Einzelnachweis 
als Aufwandsentschädigung anzusehen. Werden höhere Aufwen-
dungen erstattet, sind die gesamten Aufwendungen im einzelnen 
nachzuweisen. Dabei muß es sich um Aufwendungen persönlicher 
oder sachlicher Art handeln, die dem Grunde nach Werbungsko-
sten oder Betriebsausgaben sein können. 

Die Regelung gih für alle Sportarten. 

9. Die Regelung über die Unschädlichkeit pauschaler Aufwands-
entschädigungen bis zu 700 DM je Monat ün Jahresdurchschnitt 
gilt nur für Sportler des Vereins, nicht aber für Zahlungen an andere 
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Sportler. Einem anderen Sportler, der in einem Jahr nur an einer 
Veranstaltung des Vereins teilnimmt, kann also nicht ein Betrag 
bis zu 8 400 DM als pauschaler AufSvandsersatz dafür gezahlt 
werden. Vielmehr führt in den Fällen des § 67 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2 jede Zahlung an einen Sportler, die über eine Erstattung des 
tatsächlichen Aufwands hinausgeht, zum Verlust der Zweckbe-
triebseigenschaft der Veranstaltung. 

10. Zuwendungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Frankfurt, und 
der Sporthilfe Berlin an Spitzensportler sind in der Regel als Ersatz 
von besonderen Aufwendungen der Spitzensportler für ihren Sport 
anzusehen. Sie sind deshalb nicht auf die zulässige Aufwandspau-
schale von 700 DM je Monat im Jahresdurchschnitt anzurechnen. 
Weisen Sportler die tatsächlichen Aufwendungen nach, so muß 
sich der Nachweis auch auf die Aufwendungen erstrecken, die den 
Zuwendungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe und der Sporthilfe 
Berlin gegenüberstehen. 

11. Bei der Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft einer Sport-
veranstaltung nach § 67 a Abs. 3 ist nicht zu unterscheiden, ob 
Vergütungen oder andere Vorteile an einen Sportler für die Teil-
nahme an sich oder für die erfolgreiche Teilnahme gewährt werden. 
Entscheidend ist, daß der Sportler auf Grund seiner Teilnahme 
Vorteile hat, die er ohne seine Teilnahme nicht erhalten hätte. Auch 
die Zahlung eines Preisgeldes, das über eine Aufwandsentschädi-
gung hinausgeht, begründet demnach einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. 

12. Bei einem sog. Spielertrainer ist zu unterscheiden, ob er für die 
Trainertätigkeit oder für die Ausübung des Sports Vergütungen 
erhält. Wird er nur für die Trainertätigkeit bezahlt oder erhält er für 
die Tätigkeit als Spieler nicht mehr als den Ersatz seiner Aufwen-
dungen (Tz. 8), ist seine Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen 
unschädlich für die Zweckbetriebseigenschaft. 

13. Unbezahlte Sportler werden wegen der Teilnahme an Veran-
staltungen mit bezahlten Sportlern nicht selbst zu bezahlten Sport-
lern. Die Ausbildung dieser Sportler gehört nach wie vor zu der 
steuerbegünstigten Tätigkeit eines Sportvereins, es sei denn, sie 
werden zusanmien mit bezahlten Sportlern für eine Veranstaltung 
trainiert, die ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
ist (vgl. Tz. 6). 

14. Sportler, die einem bestimmten Sportverein angehören und die 
nicht selbst unmittelbar Mitglieder eines Sportverbandes sind, wer-
den bei der Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft von Veran-
staltungen des Verbandes als andere Sportler i.S. des § 67 a Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2 angesehen. Zahlungen der Vereine an Sportler im 
Zusammenhang mit sportlichen Veranstaltungen der Verbände 
(z.B. Länderkämpfe) sind in diesen Fällen als „Zahlungen von 
Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein" (hier: Verband) zu 
behandeln. 

15. Ablösezahlungen, die einem gemeinnützigen Sportverein für 
die Freigabe von Sportlern zufließen, beeinträchtigen seine Ge-
meinnützigkeit nicht. Die erhaltenen Beträge zählen zu den Ein-
nahmen aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb „sportliche Veranstaltungen", wenn der den Ver-
ein wechselnde Sportler in den letzten zwölf Monaten vor seiner 
Freigabe bezahlter Sportler i.S. des § 67 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 war. 
Ansonsten gehören sie zu den Einnahmen aus dem Zweckbetrieb 
„sportliche Veranstaltungen". 

Zahlungen eines gemeinnützigen Sportvereins an einen ande-
ren (abgebenden) Verein für die Übernahme eines Sportlers sind 
unschädlich für die Gemeinnützigkeit des zahlenden Vereins, 
wenn sie aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
für die Übernahme eines Sportlers gezahlt werden, der beim auf-
nehmenden Verein in den ersten zwölf Monaten nach dem Vereins-

wechsel als bezahlter Sportler i.S. des § 67 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
anzusehen ist. Zahlungen für einen Sportler, der beim aufnehmen-
den Verein nicht als bezahlter Sportler anzusehen ist, sind bei 
Anwendung des § 67 a Abs. 3 nur dann unschädlich für die Ge-
meinnützigkeit des zahlenden Vereins, wenn lediglich die Ausbil-
dungskosten für den den Verein wechselnden Sportler erstattet 
werden. Eine derartige Kostenerstattung kann bei Zahlungen bis 
zur Höhe von 5 000 DM je Sportler ohne weiteres angenommen 
werden. Bei höheren Kostenerstattungen sind sämtliche Ausbil-
dungskosten im Einzelfall nachzuweisen. Die Zahlungen mindern 
nicht den Überschuß des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs „sportliche Veranstaltungen". 

Zur steuerlichen Behandlung von Ablösezahlungen bei Anwen-
dung der Zweckbetriebsgrenze des § 67 a Abs. 1 Satz 1 siehe Tz. 
II. 1 und II. 3. 

§ 6 8 

Einzelne Zweckbetriebe 

Zweckbetriebe sind auch: 
1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erho-
lungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in besonde-
rem Maß den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 
Abs. 3), 

1. b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studenten-
heime, Schullandheime und Jugendherbergen, 

2. a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, 
die der Selbstversorgung von Körperschaften dienen 
und dadurch die sachgemäße Ernährung und ausrei-
chende Versorgung von Anstaltsangehörigen sichern, 

2. b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversor-
gung von Körperschaften erforderlich sind, wie Tisch-
lereien, Schlossereien, wenn die Lieferungen und 
sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außen-
stehende dem Wert nach 20 vom Hundert der gesam-
ten Lieferungen und sonstigen Leistungen des 
Betriebs - einschließlich der an die Körperschaften 
selbst bewirkten - nicht übersteigen, 

3. Werkstätten für Behinderte, die nach den Vor-
schriften des Arbeitsförderungsgesetzes förderungsfä-
hig sind und Personen Arbeitsplätze bieten, die wegen 
ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können, sowie Einrichtungen für Be-
schäftigungs- und Arbeitstherapie, die der 
Einghederung von Behinderten dienen, 

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blinden-
fürsorge und zur Durchführung der Fürsorge für Kör-
perbehinderte unterhalten werden, 

5. Einrichtungen der Fürsorgeerziehung und der frei-
wiUigen Erziehungshilfe, 

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotte-
rien und Ausspielungen, die eine steuerbegünstigte 
Körperschaft höchstens zweimal im Jahr zu aus-
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schließlich gemeiimützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Zwecken veranstaltet, 

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, 
und kuhurelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Kunst-
ausstellungen; dazu gehört nicht der Verkauf von 
Speisen und Getränken, 

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, so-
weit sie selbst Vorträge, Kurse und andere Veranstal-
tungen wissenschaftlicher oder belehrender Art 
durchführen; dies gilt auch, soweit die Einrichtungen 
den Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beher-
bergung und Beköstigung gewähren. 

Zu § 68 Nr. 7: 

8. Gesellige Veranstaltungen sind ab dem Veranlagungszeitraum 
1990 als steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe zu be-
handeln. Die frühere Regelung, nach der gesellige Veranstaltungen 
unter bestimmten Voraussetzungen als Zweckbetriebe galten, wur-
de abgeschafft. Veranstaltungen, bei denen zwar auch die Gesel-
ligkeit gepflegt wird, die aber in erster Linie zur Betreuung 
behinderter Personen durchgeführt werden, können unter den Vor-
aussetzungen der §§ 65,66 Zweckbetrieb sein. 

9. Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen i.S. des § 68 Nr. 
7 können nur vorliegen, wenn die Förderung der Kultur Satzungs-
zweck der Körperschaft ist. Sie sind stets als Zweckbetrieb zu 
behandeln. Auf die Höhe des Überschusses kommt es ab dem 
Veranlagungszeitraum 1990 nicht mehr an. 

Anwendungseriaß zur Abgabenordnung 

Zu § 68 - Einzelne Zweckbetriebe: 

1. § 68 geht als die speziellere Vorschrift dem § 65 vor. Die 
beispielhafte Aufzählung von Betrieben, die ihrer Art nach Zweck-
betriebe sein können, gibt wichtige Anhaltspunkte für die Ausle-
gung der Begriffe Zweckbetrieb (§ 65) im allgemeinen und 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (§ 66) im besonderen. 

Zu § 68 Nr. 1: 

2. Wegen der Begriffe „Alten-, Altenwohn- und Pflegeheim" 
Hinweis auf § 1 des Heimgesetzes vom 7.8.1974 (BGBl IS. 1873). 

3. Bei Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheimen so-
wie bei Schullandheimen und Jugendherbergen müssen die geför-
derten Personen die Voraussetzungen nach § 53 nicht erfüllen. 

10. Der Verkauf von Speisen und Getränken und die Werbung bei 
kulturellen Veranstaltungen gehören nicht zu dem Zweckbetrieb. 
Diese Tätigkeiten sind gesonderte wirtschaftliche Geschäftsbetrie-
be. Wird für den Besuch einer kulturellen Veranstaltung mit Be-
wirtung ein einheitlicher Eintrittspreis bezahlt, so ist dieser - ggf. 
im Wege der Schätzung - in einen Entgeltsanteil für den Besuch 
der Veranstaltung und für die Bewirtungsleistungen aufzuteilen. 

11. Rücklagen, die vor 1990 nach § 68 Nr. 7 Satz 3 a.F. gebildet 
wurden, müssen innerhalb von drei Jahren für die steuerbegünstig-
ten Zwecke der Körperschaft verwendet werden. Geschieht dies 
nicht oder nicht zeitgerecht, so liegt im Jahr der Rücklagenbildung 
ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. Die 
NichtVerwendung der Rücklage bzw. die nicht zeitgerechte Ver-
wendung der Rücklage zu steuerbegünstigten Zwecken ist ein 
Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2. 

Tritt das Ereignis ein, sind Steuerbescheide zu erlassen oder zu 
ändern. Das Ereignis tritt mit Ablauf des Jahres ein, in dem die 
Rücklage spätestens hätte verwendet werden müssen. 

Zu § 68 Nr. 3: 

4. Wegen des Begriffs der Werkstatt für Behinderte wird auf § 54 
des Schwerbehindertengesetzes hingewiesen. 

5. Zu den Zweckbetrieben gehören auch die von den Trägem der 
Behindertenwerkstätten betriebenen Kantinen, weil die besondere 
Situation der Behinderten auch während der Mahlzeiten eine Be-
treuung erfordert. 

Zu § 68 Nr. 6: 

6. Begünstigt sind von den zuständigen Behörden genehmigte 
Lotterieveranstaltungen, die höchstens zweimal im Jahr zu aus-
schlieBlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
veranstaltet werden. Der Gesetzeswortlaut läßt es offen, in wel-
chem Umfang solche Lotterien veranstaltet werden dürfen. Da eine 
besondere Einschränkung fehlt, ist auch eine umfangreiche Tätig-
keit so lange unschädlich, als die allgemein durch das Gesetz 
gezogenen Grenzen - hier insbesondere § 65 - nicht überschritten 
werden und die Körperschaft durch den Umfang der Lotteriever-
anstaltungen nicht ihr Gepräge als begünstigte Eimichtung verliert. 

t 
1. Unter Veranstaltung sind die innerhalb einer angemessenen 
Zeitdauer abgewickelten Lotterien und Ausspielungen zu verste-
hen. Lotterieveranstaltungen in Form von Dauerveranstaltungen 
sind demnach keine Zweckbetriebe. 

A m t s b l a t t : Laufender Bezug nur durch das Referat 
Interne Verwaltung des Evang. Oberkirchenrats. 
Bezugspreis ¡ährlich 50,00 D M 
zuzüglich Porto- und Versandkosten. 

Erscheinungsv\/eise: monatlich. 

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge 
können vom Referat Interne Verwaltung des Evang. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen 
werden. Preis je Einzelheft; 4,00 DM 

H e r a u s g e b e r : Evang. Oberkirchenrat, 
Postfach 10 1 3 42, 70012 Stuttgart 
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart, 
Telefon (0711)21 49-0 
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